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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/13/7921
öffentlich
02.12.2013
Carola Mertins

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz im 
Zusammenhang mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
(Anleger an der Wohlenberger Wiek) 
Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz stellt die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes auf, um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ferienbebauung auf dem Anleger zu schaffen 
und eine Gastronomieeinrichtung an Land zu integrieren.
Landseitig sollen Parkplätze für die Ferienhäuser errichtet werden. 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes werden bisherige Verkehrsflächen auf dem 
Anleger sowie dem nordöstlichen Bereich des Sonstigen Sondergebietes Hafen zu 
Sondergebietsflächen Maritimes Feriengebiet. Ein Teil der bisherigen Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Strand wird zu Sondergebietsflächen Versorgung und Infrastruktur. Die 
bisher vorgesehene Fläche für Versorgung und Infrastruktur soll vergrößert werden.
Die restlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Strand bleiben Grünflächen bzw. 
Strandflächen. Hier ergeben sich keine wesentlichen Änderungen zu den bisherigen 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Der Bereich der Verkehrsflächen auf der Straße 
am Anleger wird zu Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. Weiterhin erfolgt eine 
Rücknahme des Sondergebietes Mole.
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen als Nachbargemeinde kann Anregungen und 
Bedenken äußern.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt zur 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz im Zusammenhang mit der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 (Anleger an der Wohlenberger Wiek) weder Anregungen noch 
Bedenken zu äußern. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
1. Vorentwurf – Auszug

Begründung - Protokollant

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Bereich der
7. Änderung

WOHLENBERGWOHLENBERG

Bereich der
7. Änderung

Von den Darstellungen
des Flächennutzungsplanes 
bisher ausgenommene Fläche.

Von den Darstellungen
des Flächennutzungsplanes 
bisher ausgenommene Fläche.
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- Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der Fassung  der  Bekanntmachung  vom  23. September 2004  (BGBI. I S. 2414), 
  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509);

- Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung
  der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des Investitionser-
  leichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466);

- Verordnung   über  die  Ausarbeitung   der  Bauleitpläne   und  die  Darstellung  des  Planinhaltes  (Planzeichen-
  verordnung 1990 - PlanzV 1990) vom  18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58);  zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 
  22.07.2011 BGBl. I S. 1509.

- Landesbauordnung   Mecklenburg-Vorpommern  (LBauO  M-V)  in   der  Fassung    der  Bekanntmachung   vom 
  18.   April  2006   (GVOBl. M-V S. 102),  zuletzt   geändert   durch   Artikel  2 des  Gesetzes  vom  20.  Mai  2011 
  (GVOBl. M-V S. 323).

- Kommunalverfassung für  das  Land  Mecklenburg-Vorpommern  (KV M-V)  in  der  Fassung  vom  13. Juli 2011
  (GVOBl. M-V S. 777).   

7. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES MIT 
DARSTELLUNG DER ZUKÜNFTIGEN FLÄCHENNUTZUNG

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ....................... . 
Die   ortsübliche  Bekanntmachung  des  Aufstellungsbeschlusses  ist  durch Veröffentlichung  im Internet am 
........................ erfolgt. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  Belange nach  § 4 Abs. 1 BauGB  
ist mit Schreiben vom  .................., auch  im  Hinblick auf  den  erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung, erfolgt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom ..................... bis zum 
.................... während der Dienststunden des Amtes durchgeführt. Die ortsübliche Bekanntmachung ist durch 
Veröffentlichung im Internet am ....................... erfolgt. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister

Die  für die  Raumordnung  und  Landesplanung  zuständige  Stelle  ist  beteiligt worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB ist mit Schreiben vom ................ erfolgt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange sind  nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die  Stadtvertretung  hat  am  ...................  den  Entwurf  der   7. Änderung  des  Flächennutzungsplanes  mit 
Begründung inkl. Umweltbericht bestimmt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie  die Begründung  inkl. Umweltbericht  haben
in der Zeit vom ................... bis zum ................ während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich  
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während  der  Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur  Niederschrift  vorgebracht werden können, im Internet am ..................
sowie durch Aushang vom ................... bis zum .................. ortsüblich bekanntgemacht worden. Dabei wurde 
bekannt zu geben, dass Umweltbericht,  umweltrelevante Erhebungen und umweltrelevante Stellungnahmen 
zu .........................  , mit öffentlich ausliegen werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass nicht  innerhalb der 
öffentlichen Auslegefrist abgegebene Stellungnahmen  bei der  Beschlussfassung  über die 7. Änderung  des 
Flächennutzungsplanes  nach  § 4a Abs. 6 BauGB  unberücksichtigt  bleiben  können, wenn  die  Stadt  Klütz 
deren Inhalt nicht  kannte  und  nicht  hätte  kennen  müssen  und  deren  Inhalt  für  die Rechtsmäßigkeit des 
Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind 
von der öffentlichen Auslegung mit Schreiben vom ....................... unterrichtet worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Stadtvertretung hat  die vorgebrachten Stellungnahmen der  Öffentlichkeit sowie die  Stellungnahmen der 
beteiligten Behörden und sonstigenTräger öffentlicher Belange, sowie der Nachbargemeinden am .................
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 
 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ................. von der Stadtvertretung beschlossen. 
Die Begründung inkl. Umweltbericht wurde am ..................  gebilligt.
 
Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Genehmigung  der  7. Änderung  des Flächennutzungsplanes wurde mit Verfügung der Landrätin des 
Landkreises Nordwestmecklenburg vom ........................ Az.: ................................................... 
- mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister

Die Nebenbestimmungen wurden durch den Betrittsbeschluss der Stadtvertretung vom ...................... erfüllt. 
Die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Erlass der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 
.......................... Az.: ....................................................... bestätigt.

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit am .................... ausgefertigt. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister
 

Die Erteilung der  Genehmigung  der 7. Änderung  des  Flächennutzungsplanes  sowie die Stelle, bei der der 
Plan, die Begründung  inkl. Umweltbericht  und  die zusammenfassende  Erklärung  auf  Dauer  während der  
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann  und  über den  Inhalt Auskunft  zu  erhalten ist, sind
im Internet am ................... in  der "OZ" am ....................... ortsüblich bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die  Geltendmachung der  Verletzung von  Verfahrens- und  Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) hingewiesen worden. 
Die  7. Änderung des  Flächennutzungsplanes der Stadt Klütz ist mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung 
am ......................... wirksam geworden. 

Klütz, den ................................                                                                                ..........................................
                                                                                    (Siegel)                                            , Bürgermeister  

AUSZUG AUS DEM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN SOWIE SEINER 1. ÄNDERUNG UND 
2. ÄNDERUNG MIT DARSTELLUNG BISHERIGER FLÄCHENNUTZUNG

STADT KLÜTZ
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
  

7. ÄNDERUNG
IM ZUSAMMENHANG 
MIT DER 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 11

VORENTWURF
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/14/7969
öffentlich
02.01.2014
Maria Schultz

B- Plan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagenfür das Gebiet 
westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und 
Freizeitanlage
hier: Beschluß zum erneuten Entwurf und zum verkürzten 
Auslegungsverfahren
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen führt das Aufstellungsverfahren für den 
Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für das Gebiet westlicher 
Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage als zweistufiges 
Verfahren durch. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde durch öffentliche 
Auslegung in der Zeit von 10. Oktober bis 12. November 2013 vorgenommen. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB parallel 
beteiligt. Die Beteiligung der Nachbargemeinden ist erfolgt. Die Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen kann davon ausgehen, dass die Planung mit den Nachbargemeinden 
entsprechend § 2 Abs. 2 BauGB abgestimmt ist. Die beteiligten Nachbargemeinden haben 
zum vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes keine Bedenken geäußert, so dass im 
Zusammenhang mit den Änderungen keine erneute Beteiligung der Nachbargemeinden 
notwendig ist.

Im Rahmen der Abwägung sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (vgl. Abwägungsprotokoll). 
Das Abwägungsergebnis ist der Öffentlichkeit sowie den Behörden und den sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange mitzuteilen.
Voraussetzung für die abschließende Behandlung sind die endgültigen Aussagen zum 

- Straßenverkehr und zum Schutz vor Lärm vom Straßenverkehr, 
- Ausbau des Kreisverkehrs, Zustimmung des Straßenbauamtes Schwerin sowie des 

Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Rostock,
- die Bereitstellung und dauerhafte Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzflächen bzw. 

der Kompensationsflächenäquivalente auf gemeindeeigenen Grundstücken,
- die Klarstellung, dass keine Flächen für Regenwasserrückhaltung im B-Plangebiet 

notwendig sind und die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in östliche 
Richtung erfolgt.

Die Variantenüberprüfung in Bezug auf Schall, Schallschutzmaßnahme in Wichmannsdorf, 
lag vor erneutem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zur gerechten Abwägung öffentlicher 
Belange und privater Belange gegeneinander und untereinander vor.

Auf Grund der eingegangenen Stellungnahmen und der hieraus resultierenden Änderungen 
des Entwurfes soll ein erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst werden. 
Maßgeblich ist hier die Lageänderung des Kreisverkehres. Dieser wurde etwas in östliche 
Richtung verschoben. 
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt:

1. Die aufgrund der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und 
den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen hat die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Das Amt Klützer Winkel wird beauftragt, die Öffentlichkeit und die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwägung unter 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

3. Die erneuten Entwürfe der Planzeichnung (Teil A), des Textes (Teil B) sowie die 
Örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und der 
Begründung inklusive Umweltbericht werden gebilligt und für das weitere 
Beteiligungsverfahren bestimmt.

4. Die erneuten Entwürfe der Planzeichnung (Teil A), des Textes (Teil B) sowie die 
Örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und der 
Begründung inklusive Umweltbericht sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind verkürzt auf die Dauer von 2 Wochen gemäß 
§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen. Die nach § 4 Abs. 
2 BauGB Beteiligten sollen von der Auslegung benachrichtigt werden.

5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4a Abs. 3 i.V.m. 
§ 4 Abs. 2 BauGB in angemessener Frist am Planverfahren erneut zu beteiligen. 

6. Auf eine erneute Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
kann verzichtet werden.

7. In der Bekanntmachung der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung ist anzugeben, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, wenn die 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist.

8. Mit der Bekanntmachung zur erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf 
hinzuweisen, dass bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 der  
Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
1. Plan 
2. Textteil
3. Abwägungsunterlagen
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Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

Grenze des
B-Planes Nr. 36

Ostseebad
Boltenhagen

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLANES NR. 36
DER GEMEINDE

OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 

SATZUNG

BESCHLUSSVORLAGE
ERNEUTER ENTWURF

BEGRÜNDUNG
ZUR SATZUNG

ÜBER DEN BEBAUUNGSPLANES NR. 36
DER GEMEINDE

OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 

für das Gebiet westlicher Ortseingang
zwischen Wichmannsdorf und Sport- und Freizeitanlage

 Übersicht 
 M 1 : 10.000 

 OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD
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1
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21
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63

HsNr.65

68
66

72
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76

74

80
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36

35
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Friedrich-Engels-Straße

Ostseering
Osts
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32
1

39
4

28
5

87

91

4h

81

79
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75

73

71
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67

225
118

31
3

Dorfstraße

Wichmannsdorf

65/2

92

93
94

95
96
225

117
225

225
112

225
76

Ostseebad
Boltenhagen

223
2

4
29

6
28

28
1

28
8

28
427

5
39

225
105

Straße zum Klärwerk

225
89

225
88

225
90

68

66
6

66
6

222
1

Gehweg

GN

65/2

L03

L03

Flur 1

Flur 1

B-Plan Nr. 31

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
der E.ON edis AG (Stomleitung)

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
der E.ON Hanse AG (Gasleitung)

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
der E.ON Hanse AG (Gasleitung)

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
der E.ON edis AG (Stomleitung)

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
des Zweckverbandes Grevesmühlen
- Abwasser

Leitungen umverlegen

Vermutlicher Verlauf von Leitungen 
des Zweckverbandes Grevesmühlen
- Abwasser

GR    = 1500 m²
(inkl. Terrassen)

max

für Steildach:
 TH    =  4,00mmax

max FH    =  10,00m

max

für Flachdach:
 TH    =  7,50m

SO-Sonstiges Sondergebiet
(gem. § 11 BauNVO)

 touristische Infrastruktur
a

SO1

II

II
GH    = 6,00 mmax

II
GH    = 6,00 mmax

maxGR    = 80 m²
Spielehaus

a
GRZ  0,80

SO2
SO-Sonstiges Sondergebiet

(gem. § 11 BauNVO)
Sport- und Spielanlagen

a
GRZ  0,80

SO2
SO-Sonstiges Sondergebiet

(gem. § 11 BauNVO)
Sport- und Spielanlagen

TH    = 12,00mmax

bzw. GH    = 12,00mmax

max

max

TH    = 8,50m
bzw. GH    = 8,50m

max OK    =  8,00m
min TH    =  6,50m?                             ?

maxTH    = 7,00m

SO-Sonstiges Sondergebiet
(gem. § 11 BauNVO)

 touristische Infrastruktur

SO1

a
II

GR    = 1100 m²max
(inkl. Terrassen)

für Steildach:
 TH    =  4,00mmax

max FH    =  10,00m

max

für Flachdach:
 TH    =  7,50m

min TH    =  6,50m?                             ?
max OK    =  8,00m

bzw. GRZ  = 0,40

bzw. GRZ  = 0,40

P/PARKDECK

P/PARKDECK

2

1

2

2

2

1

BD

BD

Brücke

Spiele-
haus

ö

SO1

SO1

15

5

3

Planstraße 3
7,5

3

3

25,
5

3
7

3

7

10

3
7

3

65,
5

7,5
3

3

70,
5

3

41

3

13,
50

2,5
5

2,4
5

SO2

SO2

Ø21
Ø35

3,0

2,85

Te

Te
Te

Te

p A
p

15
5

3

42,5

3
3

51

3

p

M 1 : 1.000
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

13,50 m

7,50 m

F                     R                             Kfz                   R                    F

3,00                                1,50                                            4,50                                             1,50                                3,00

EMPFEHLUNG FÜR STRAßENPROFIL
Planstraße LEGENDE

- Kraftfahrzeuge
- Fußgänger
- Radweg

Kfz
F
R 
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

PLANZEICHENERKLÄRUNG
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

13,50 m

7,50 m

F                     R                             Kfz                   R                    F

3,00                                1,50                                            4,50                                             1,50                                3,00

EMPFEHLUNG FÜR STRAßENPROFIL
Planstraße LEGENDE

- Kraftfahrzeuge
- Fußgänger
- Radweg

Kfz
F
R 
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

6.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind gemäß § 4 (2) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB  mit Schreiben vom ............... zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

       
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
7.  Der  Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text  und 

die örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie   die Begründung 
inklusive Umweltbericht haben in der Zeit  vom .................. bis zum ................ während der Dienststunden  
nach § 3  Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, welche  
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden und dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfris t von jedermann schriftl ich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan  unberücksichtigt  bleiben  können, dass  ein Antrag  nach § 47 des  Verwaltungs-
gerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit  ihm  Einwendungen  geltend  gemacht werden, die vom 
Antragsteller  im  Rahmen der     Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht  werden  können, durch  Veröffentlichung in der „OZ“ am ……….…… und in den „LN“ 
am ................... ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

   
   Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
8.  Die Gemeindevertretung hat am ……………… den erneuten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit 

Begrünung ink lusive Umweltbericht gebilligt und zur erneuten und verkürzten Aus legung bestimmt. 
 
   Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister    

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ................. . Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der „OZ“ am 
........................... und in den „LN“ am ...................... erfolgt.  

 
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
2.  Die frühzeitige  Öffentlichkeitsbeteiligung  nach § 3 Abs. 1 Satz 1  BauGB  ist vom ................. bis zum 

................... durchgeführt worden. Die  frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  ist  durch  Veröffentlichung in  
der „OZ “ am ……………… und in den „LN“ am .......................... ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
3.  Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
4.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  sowie  die Nachbar-

gemeinden sind  gemäß § 4 (1) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB  mit  Schreiben  vom ........... ......... frühzeitig 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaill ierungsgrad der Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB  aufgefordert worden. 

       
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
5.  Die Gemeindevertretung hat am .......... den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit Begründung 

inklusive Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister   

VERFAHRENSVERMERKE
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

6.  Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind gemäß § 4 (2) BauGB bzw. § 2 (2) BauGB  mit Schreiben vom ............... zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

       
     Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
7.  Der  Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text  und 

die örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie   die Begründung 
inklusive Umweltbericht haben in der Zeit  vom .................. bis zum ................ während der Dienststunden  
nach § 3  Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, welche  
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden und dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfris t von jedermann schriftl ich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan  unberücksichtigt  bleiben  können, dass  ein Antrag  nach § 47 des  Verwaltungs-
gerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit  ihm  Einwendungen  geltend  gemacht werden, die vom 
Antragsteller  im  Rahmen der     Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht  werden  können, durch  Veröffentlichung in der „OZ“ am ……….…… und in den „LN“ 
am ................... ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

   
   Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
8.  Die Gemeindevertretung hat am ……………… den erneuten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36 mit 

Begrünung ink lusive Umweltbericht gebilligt und zur erneuten und verkürzten Aus legung bestimmt. 
 
   Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister    

9.   Der erneute Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 36, bestehend aus Teil A – Planzeichnung und Teil B – Text 
und die örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Begründung 
inklusive Umweltbericht haben in der Zeit vom ……………….. bis zum ………… verkürzt während der 
Dienststunden nach § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung 
is t Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis , welche  Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, dass nicht fristgemäß abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan  unberücksichtigt  bleiben  können, dass  
ein Antrag  nach § 47 des  Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit  ihm  Einwendungen  
geltend  gemacht werden, die vom Antragsteller  im  Rahmen der     Aus legung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht  werden  können, durch  Veröffentlichung in der „OZ “ am 
……….…… und in den „LN“ am ................... ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt. 

 
       Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
10.  Der  katastermäßige Bestand  am .....................  wird als richtig dargestell t bescheinigt. Hinsichtlich  der 

lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt  der  Vorbehalt, dass eine  Prüfung nur grob  erfolgt, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : 1000 vorliegt. Regressansprüche können nichtabgeleitet 
werden.  

 
     …………………………..……,den..........................                                              ……...................................... 
                                                                                                               (Stempel)              Unterschrift 
 
 
 
11. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der berührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am .....................  
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
12. Der Bebauungsplan Nr. 36, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 

................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung  zum  Bebauungsplan 
Nr. 36  wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ......................... gebilligt. 

 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
13. Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die  

Satzung über die örtlichen Bauvorschriften werden hiermit am .................... ausgefertigt. 
 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
 
 
 
14. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften über die 

äußere Gestaltung baulicher Anlagen, sowie  die Stelle, bei der  der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von  jedermann  eingesehen  werden kann und   über den  Inhalt  Auskunft zu  erhalten ist, 
sind  durch ortsübliche Veröffentlichung am ........................ ortsüblich bekanntgemacht worden.  

       In  der  Bekanntmachung  ist  auf die Geltendmachung der  Verletzung von Verfahrens- und  Formvor-
schriften und  von Mängeln der Abwägung sowie  die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1  BauGB) und  weiter  auf  
Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.       Die 
Satzung  ist mit Ablauf des ......................  (Tag der Bekanntmachung) in Kraft getreten. 

 
      Ostseebad Boltenhagen, den..........................                                                    .......................................... 
                                                                                           (Siegel)                                   Bürgermeister 
  

Aufgrund des § 10 Abs. 1  des  Baugesetzbuches  (BauGB) in  der Fassung Baugesetzbuch  (BauGB)   der  Bekanntmachung    
vom   23. September 2004  (BGBI. I S. 2414),  zuletzt   geändert   durch   Artikel 1   des  Gesetzes   vom 22. Juli 2011 (BGBI I.
S. 1509), sowie  nach  der  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  in  der Fassung der Bekanntmachung vom  23. Januar  1990 
(BGBl. I.S. 132), geändert durch Artikel 2 G zur Stärkung der Innenentwicklung in den  Städten und  Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548), sowie nach  der Landesbauordnung  Mecklenburg-
Vorpommern  (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006  (GVOBl. M-V S. 102),  zuletzt geändert  
durc Artikel 2  des  Gesetzes vom  20. Mai 2011 (GVOBI.M-V S. 323), wird  nach  Beschlussfassung  durch die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom ........................ folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 für das 
Gebiet westlicher Ortseingang  zwischen  Wichmannsdorf  und Sport- und  Freizeitanlage,  bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Text (Teil B), sowie den örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, erlassen.

DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 36
FÜR DAS GEBIET WESTLICHER ORTSEINGANG 
ZWISCHEN WICHMANNSDORF UND SPORT- UND FREIZEITANLAGE
GEMÄSS PAR. 10 BAUGB I. VERB. MIT PAR. 86 LBAUO M-V
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Par. 9 (1) 2 BauGB
Par. 22 u. 23 BauNVO

a

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Par. 9 (1) 11 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 (1) 1 BauGB

RechtsgrundlagenErläuterung

Par. 9 (1) 1 BauGB

Par. 16 BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

SO Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

max

max

max

max

GRZ  0,80

II

GR   = 1100m² maximale Grundfläche, GR z.B. 1100m²

Grundflächenzahl, z.B. GRZ  0,80

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Gebäudehöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt

TH    = 4,00m

FH    = 8,50m

GH   = 8,00m

OK    = 12,00mmax

Planzeichen
I. FESTSETZUNGEN

Abweichende Bauweise

Baugrenze

Baugrenze, innerhalb hier nur ebenerdige Terrassen zulässig

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Parkplatz/Parkdeck

Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Vermutlicher Verlauf von Leitungen;
- unterirdisch

Par. 9 (1) 15 BauGB

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER
LEITUNGEN

Par. 9 (1) 13 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Schutzgrün

Spielplatz

Straßenbegleitgün

Ausgleichsgrün

SONSTIGE PLANZEICHEN

Par. 9 (1) 25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 9 (1) 20 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Erhaltungsgebot für Bäume

Par. 9 (6) BauGB

Bereich mit Bodendenkmalen, die dem Denkmalschutz unter-
liegen, eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit 
Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen.

REGELUNG FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN
DENKMALSCHUTZ

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Par. 9 (1) 20,25 BauGB
Par. 9 (6) BauGB

Par. 1 (1) 24 BauNVO

Nr. der Maßnahme

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

11.41

5

SO1

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

Höhenangaben ü HN

Bemaßung in Metern

Kennzeichnungen der SO-Gebiete mit lfd. Nr.

Brücke

123
1

Par. 1 (4) BauNVO
Par. 16 (5) BauNVO

Par. 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über den Bebauungsplan 
Nr. 36 der Gemeinde Boltenhagen 

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Te

P/PARKDECK

ö

SB

A

p

BD

Brücke

1

Aufgrund des § 10 Abs. 1  des  Baugesetzbuches  (BauGB) in  der Fassung Baugesetzbuch  (BauGB)   der  Bekanntmachung    
vom   23. September 2004  (BGBI. I S. 2414),  zuletzt   geändert   durch   Artikel 1   des  Gesetzes   vom 22. Juli 2011 (BGBI I.
S. 1509), sowie  nach  der  Baunutzungsverordnung  (BauNVO)  in  der Fassung der Bekanntmachung vom  23. Januar  1990 
(BGBl. I.S. 132), geändert durch Artikel 2 G zur Stärkung der Innenentwicklung in den  Städten und  Gemeinden und weiteren 
Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548), sowie nach  der Landesbauordnung  Mecklenburg-
Vorpommern  (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006  (GVOBl. M-V S. 102),  zuletzt geändert  
durc Artikel 2  des  Gesetzes vom  20. Mai 2011 (GVOBI.M-V S. 323), wird  nach  Beschlussfassung  durch die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom ........................ folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 für das 
Gebiet westlicher Ortseingang  zwischen  Wichmannsdorf  und Sport- und  Freizeitanlage,  bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Text (Teil B), sowie den örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, erlassen.

SATZUNG
DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 36
FÜR DAS GEBIET WESTLICHER ORTSEINGANG 
ZWISCHEN WICHMANNSDORF UND SPORT- UND FREIZEITANLAGE
GEMÄSS PAR. 10 BAUGB I. VERB. MIT PAR. 86 LBAUO M-V
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TEIL B - TEXT 
 
zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
für das Gebiet westlicher Ortseingang zwischen Wichmannsdorf und Sport- und 
Freizeitanlage 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
SO1 - Sonstiges Sondergebiet touristische Infrastruktur 
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

 
1. Das sonstige Sondergebiet touristische Infrastruktur dient der Unterbringung von 

touristischen Infrastruktureinrichtungen, Schank- und Speisewirtschaften und 
Einrichtungen der Bäderbahn Carolinchen/des Shuttle-Verkehrs. 

 
2. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO1 sind 

folgende Nutzungen zulässig: 
- Touristische Informations- und Serviceeinrichtungen (z. B. Fahrradverleih, 

Ferienwohnungen-Vermieterservice, Busshuttle-Stützpunkt,etc.), 
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- Anlagen und Einrichtungen für kulturelle, gesundheitliche, sportliche und 

sonstige touristische Zwecke, die der touristischen Infrastruktur dienen und ihr 
untergeordnet sind. 

 
SO2 - Sonstiges Sondergebiet Sport- und Spielanlagen 
(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 
1. Das sonstige Sondergebiet Sport- und Spielanlagen dient der Unterbringung von 

Anlagen und Einrichtungen für sportliche und Freizeitzwecke. 
 
2. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes Sport- und Spielanlagen SO2 sind 

folgende Nutzungen zulässig: 
- Indoor-Anlagen, die sportlichen und Freizeitzwecken und deren Verwaltung 

dienen (z. B. Kinderspielhaus, Kegelbahn, Bowlingbahn, Halle für Indoor-
Sportarten, etc.), 

- Sanitär- und Lagerräume, die den Anlagen für sportliche und Freizeitzwecken 
dienen und ihnen untergeordnet sind. 

Freiflächenaktivitäten sind unzulässig. 
 
3. Ausnahmsweise können  

- Schank- und Speisewirtschaften zugelassen werden. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 18, 19 BauNVO) 
 
2.1 Die festgesetzte maximal zulässige Grundfläche bzw. Grundflächenzahl darf gemäß § 

19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 
bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden. 
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2.2 Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird durch Festsetzung der maximal 

zulässigen Trauf-, First- und Gebäudehöhen bestimmt. 
 Als unterer Bezugspunkt für die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen im SO-

Gebiet 1 gilt die mittlere Fahrbahnhöhe der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche 
„Klützer Straße“. 

 Als unterer Bezugspunkt für die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen im SO-
Gebiet 2 dient die mittlere Fahrbahnhöhe der angrenzenden öffentlichen 
Verkehrsfläche „Straße am Klärwerk“. 

 Es werden folgende obere Bezugspunkte festgelegt: 
Traufhöhe: Höhe der äußeren Schnittkante der Außenwand mit der 

Dachaußenhaut des Gebäudes. 
Firsthöhe: Höhe der oberen Dachbegrenzungskante, also der 

äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel des 
Gebäudes. 

Oberkante des Gebäudes: Höchster Punkt des Gebäudes (Attika bei Flachdächern) 
und Schnittpunkt der äußeren Dachhaut mit der 
Außenkante der Außenwand. Maßgebend ist das 
eingedeckte Dach. 

Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Firsthöhe und der maximalen 
Gebäudehöhe durch Lüftungsrohre, Schornsteine und Antennenanlagen ist bis 
höchstens 2,00 m zulässig, wenn das Orts- und Landschaftsbild nicht unzulässig 
beeinträchtigt wird. 

 
 
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
3.1  Im Plangeltungsbereich gilt die abweichende Bauweise mit der Maßgabe, dass 

Gebäudelängen über 50,00 m mit seitlichem Grenzabstand zulässig sind. Im Übrigen 
gilt die offene Bauweise. 

 
3.2 Elemente der Gartenkunst sind im SO-Gebiet 1 außerhalb der überbaubaren Flächen 

zulässig. 
 
 
4. Flächen für Nebenanlagen sowie für Garagen und Stellplätze 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 
4.1 In den festgesetzten SO-Gebiet 1 und SO-Gebiet 2 sind Nebenanlagen im Sinne des 

§ 14 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 
4.2 Garagen und überdachte Stellplätze sind innerhalb der festgesetzten sonstigen 

Sondergebiete unzulässig.  
 
 
5. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
"Parkplatz/ Parkdeck" ist jeweils die Errichtung eines Parkplatzes/ Parkdecks 
(bauliche Anlage für das Parken von Kraftfahrzeugen mit maximal zwei Parkebenen) 
mit bis zu 75 Einstellplätzen (im Norden) bzw. mit bis zu 180 Einstellplätzen (im 
Süden)  zulässig.  
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6. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
6.1  Innerhalb der festgesetzten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  in der Planzeichnung - Teil A ist ein 
Wall oder eine Wall-Wand-Konstruktion bis auf eine Höhe von 3m über der dort 
vorhandenen natürlichen Oberfläche des Geländes zu errichten (Oberkante Wall bzw. 
Wall-Wand: 3m über Oberfläche Gelände). 

 
6.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  in der Planzeichnung - Teil A ist eine 
Wall-Wand-Konstruktion bis auf eine Höhe von 3m  über der dort vorhandenen 
natürlichen Oberfläche des Geländes zu errichten (Oberkante Wall-Wand).  

 
 
II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUSSERE GESTALTUNG 

BAULICHER ANLAGEN  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBauO M-V) 
 

Variante 1 - Vorschlag für die gestalterischen Festsetzungen  
(in Anlehnung an die traditionelle Bauweise der Strandvillen im Ortskern für SO 1) 
(die Unterscheidungen von Variante 2 sind farblich gekennzeichnet)  
 
 

1. Anordnung der Gebäude auf den Baugrundstücken 
 

1.1 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind die Gebäude mit Bezug auf den Kreisverkehr anzuordnen. Die Haupteingänge 
der Gebäude sind auf der dem Kreisverkehr zugewandten Seite anzuordnen. 
 

1.2  Nebengebäude sind nicht zwischen der straßenseitigen Gebäudeflucht und der 
Verkehrsfläche zulässig. 

 
 

2. Gliederung der Baukörper 
 

Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind die Gebäude mit Gebäudelängen über 15 m durch Wandvor- oder rücksprünge 
vertikal zu gliedern. Die Tiefe der Versprünge muss mindestens 50 cm betragen und 
über alle Geschosse verlaufen. 

 
 
3. Dächer 
 
3.1  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

sind steil geneigte Dächer auszubilden als  
- Satteldächer, Walmdächer mit 40° bis 55° Dachneigung, 
- als Bohlendächer oder geschweifte Dächer. 

 
3.2 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1  

gilt die vorhergehende Festsetzung zu 1. (Dächer) nicht für Anbauten und 
Verbindungsbauten. 
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3.3  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
muss die Firsthöhe von Anbauten mindestens 1,00 m niedriger sein als die der 
zugehörigen Hauptgebäude.  

 
3.4  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

sind die Dächer mit Dachüberständen auszubilden. Am Ortgang ist ein 
Dachüberstand von mindestens 30 cm und an der Traufe ein Dachüberstand von 
mindestens 60 cm auszubilden. 

 
3.5  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes Sport- und Spielanlagen SO 2 

sind nur zulässig: 
- Flachdächer 
- flach geneigte Dächer bis 15° Dachneigung. 
 
 

4. Dachaufbauten 
 
4.1  Die nachfolgenden Festsetzungen 2. bis 7. (Dachaufbauten) gelten nur für das 

festgesetzte sonstige Sondergebiet touristische Infrastruktur SO 1. 
 
4.2  Gauben, Zwerchgiebel, liegende Dachflächenfenster sind nur in der 1. 

Dachgeschossebene zulässig. Ausgenommen sind hier notwendige 
Dachausstiegsfenster. 

 
4.3  Gauben, Zwerchgiebel, liegende Dachflächenfenster sollen sich auf die Achsen der 

darunter liegenden Fassadenöffnungen beziehen. 
 
4.4  Zwerchgiebel sind nur im Zusammenhang mit einem Fassadenvorsprung zur 

Gliederung von Fassenlängen über 15m zulässig. 
 
4.5  Dachgauben und liegende Dachfenster müssen zum Ortgang mindestens 2,00m, zur 

Traufe mindestens 3 Ziegelreihen und untereinander mindestens 0,80 m Abstand 
haben.  

 
4.6 Auf einer Dachfläche ist nur eine Art von Gauben zulässig. 
 
4.7 Dacheinschnitte und Dachbalkone sind unzulässig. 
 
 
5. Dacheindeckungen 
 
5.1 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

sind Dacheindeckungen nur als rote, rotbraune oder braune Ziegel- oder 
Dachsteindeckung zulässig. Es sind nur gleichmäßig einfarbige Ziegel oder 
Dachsteine mit matter Oberfläche zulässig. 

 
 
6. Fassaden 
 
6.1  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

sind die Oberflächen von Fassaden als Putzfassaden (Glatt- oder Feinputz) oder als 
Sichtmauerwerk auszuführen. Unzulässig sind auffällige Putzstrukturen wie 
Rauhputze und manierierte Kellenputze, Fassadenoberflächen aus Kunststoff, 
Keramikverkleidungen, polierte oder geschliffene Steinverkleidungen, 
Verschindelungen. Ebenso sind Fassaden in Holz-Block-Bauweise unzulässig. 
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Holzverschalungen sind nur zur architektonischen Akzentuierung sowie für Anbauten 
und Nebengebäude zulässig.  

 
6.2  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 

sind die für die farbliche Gestaltung der Außenwandflächen nur zulässig: 
 für Putzflächen 

- in den Farbtönen weiß, hellgelb, hellgrau, beige mit einem Hellbezugswert ≥ 80% 
(Hellbezugswert ist die Lichtmenge, die von einer Oberfläche reflektiert wird, 
gemessen in %. 100% = weiß, 0% = schwarz). 
- Im Sockelbereich sind dunklere Farbtöne zulässig. 

 für Sichtmauerwerk 
- Ziegel in ziegelroter bis rotbrauner Farbe. 
- Glasierte Ziegel sind unzulässig. 
- Grobe Strukturen und Schattierungen, die eine unruhige Gesamtoberfläche 
ausstrahlen, sind unzulässig.  

 
6.3 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes Sport- und Spielanlagen SO2 

sind für die farbliche Gestaltung der Außenwandflächen nur helle Blau-, Grün- sowie 
Erdtöne zulässig, die in ihrer Kombination dem NCS-Farbsystem wie folgt 
entsprechen: 
- 10-20% Schwarzanteil, 
- 5-15% Buntanteil, 
in den Bunttönen (Farbtönen): G20Y bis G30Y, R90B bis B10G, G 60Y bis Y10R. 
Zur Akzentuierung der Fassade sind auf maximal 5% der Außenwandfläche dunklere 
Blau-, Grün- sowie Erdtöne zulässig, die in ihrer Kombination dem NCS-Farbsystem 
wie folgt entsprechen: 
- 60-80% Schwarzanteil, 
- 5-15 % Buntanteil, 

 in den Bunttönen (Farbtönen): G20Y bis G40Y, R90B bis B10G, G 60Y bis Y10R. 
 
 
7.  Sonstige bauliche Anlagen an Gebäuden 
 

Photovoltaik- und Solaranlagen sind nur an Gebäuden (auf Dächern/ an Fassaden) 
zulässig.  
Aufständerungen sind nur ausnahmsweise zulässig. 
Solaranlagen, die nicht an Gebäuden angebracht werden (gebäudeunabhängige 
Solaranlagen), sind unzulässig. 

 
 
8. Einfriedungen 
 
8.1 Einfriedungen innerhalb der festgesetzten Sondergebiete SO 1 entlang der Klützer 

Straße (L 03) sowie zur Straße zum Klärwerk sind unzulässig. 
 
8.2 Über Ziffer 1 (Einfriedungen) hinaus sind Einfriedungen bis zu einer Höhen von 

maximal 1,20m zulässig.  
 
8.3 Die Verwendung von Sichtschutzelementen als Grundstückseinfriedung ist 

unzulässig. 
 
 
9. Werbeanlagen 
 
9.1 An einem Gebäude angebrachte oder in dessen Umgebung aufgestellte 

Werbeanlagen dürfen die charakteristischen architektonischen Merkmale der 
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Gebäude, insbesondere horizontale oder vertikale Gliederungsachsen, Dächer und 
Fenster nicht überlagern und nicht verdecken. 

 
9.2 An folgenden Anbringungs- oder Aufstellungsorten sind Werbeanlagen unzulässig: 

- in Grünflächen, 
- an Einfriedungen. 

 
9.3 An Gebäudefassaden dürfen Werbeanlagen nur im Erdgeschossbereich und im 

Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht werden. Werbeanlagen auf 
Dächern können im begründeten Einzelfall ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
9.4 Die Bemalung von Fassaden zu Werbezwecken ist nur ausnahmsweise zulässig.  
 
9.5 Flachwerbeanlagen als Tafeln oder Leuchtkästen dürfen eine Höhen von max. 1,5 m 

haben. Die Tiefe von Leuchtkästen darf nicht mehr als 0,25 m betragen (gemessen 
senkrecht zur Fassade oder bei nicht parallel zur Fassade angebrachten 
Leuchtkästen die Dicke des Leuchtkastens). 

 
9.6 Die Höhe von Einzelbuchstaben, Schriftzügen, die als zwei- oder dreidimensionale 

Konstruktion direkt auf der Fassade angebracht sind, darf höchstens 1 m betragen. 
Dies gilt auch für die Höhe von Buchstaben und Schriftzügen auf Flachwerbeanlagen. 
Signets und Logos bzw. Initiale (kunstvoll vergrößerte Buchstaben) können im 
begründeten Einzelfall ausnahmsweise größer zugelassen werden. 

 
9.7 Leuchtwerbung ist nur in konstanter Lichtgebung zulässig. Selbstleuchtende 

Werbeanlagen, Hinterleuchtungen oder andere Lichtquellen zur Beleuchtung von 
Werbeanlagen sind so anzuordnen, dass Belästigungen in Aufenthaltsräumen 
ausgeschlossen sind sowie eine Blendung von Passanten und Verkehrsteilnehmern 
vermieden wird. Das technische Zubehör für Lichtwerbung, wie zum Beispiel die 
Kabelführung, ist unsichtbar anzubringen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, muss es 
einen dem Untergrund entsprechenden Farbanstrich erhalten.  
Skybeamer, Laserstrahler und ähnliches sind ausgeschlossen. 

 
9.8 Ausleger müssen senkrecht zur Fassade angebracht werden. Die Ansichtsfläche des 

Auslegers ist auf 0,8 m² je Ansichtsfläche begrenzt. Mit Konstruktion darf ein 
Ausleger höchstens 1 m auskragen. Die Tiefe des Auslegers darf senkrecht zur 
Ansichtsfläche gemessen höchstens 0,25 m betragen. 

 
9.9 Glasflächen von Schaufenstern und Türen dürfen nur zu maximal 1/3 jeder einzelnen 

Glasfläche für Produktwerbung oder Werbung für Leistungen verwendet werden. 
Darüber hinaus ist das vollflächige Bekleben und Übermalen von Fenstern und 
Glasflächen in Türen unzulässig. Ausnahmen können zeitlich befristet bis zu vier 
Wochen zugelassen werden. 

 
9.10 Freistehende Werbeanlagen oder dreidimensionale Werbeanlagen in kubischer Form 

(„Pfeiler") oder sphärischer Form („Pylon") sind nur bis zu einer Höhe von 3 m und 
einer Breite/Tiefe (bzw. einem Durchmesser) von 1,20 m zulässig. 

 
9.11 Freistehende dreidimensionale Anschlagsäulen sind nur innerhalb der festgesetzten 

sonstigen Sondergebiete 1 zulässig. Die Größe dieser Werbeanlagen darf eine Höhe 
von 3 m und eine Breite/ Tiefe bzw. einen Durchmesser von 1,20 m nicht 
überschreiten. 

 
9.12 Freistehende Werbeanlagen über die Festsetzungen II./ 9.10 und 9.11 hinaus sind 

innerhalb des Geltungsbereiches unzulässig. 
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9.13 Nicht amtliche Hinweisschilder sind zulässig, sofern die Anforderungen der Ziffer 9.1 
eingehalten werden. 

 
10. Warenautomaten 

 
Das Aufstellen von Warenautomaten ist unzulässig. 
 
 

11. Plätze für Abfallbehälter sowie unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke 
 

11.1 Oberirdische Gas- und Ölbehälter sowie Abfallbehälter sind nicht zwischen der 
straßenseitigen Gebäudeflucht und Verkehrsfläche zulässig.  
 

11.2  Oberirdische Gas- und Ölbehälter sowie Abfallbehälter sind in einer geschlossenen 
Umkleidung unterzubringen, die mit einer Begrünung oder einer Holzverkleidung 
versehen ist. 
 

11.3 Die Bereiche zwischen straßenseitiger Gebäudeflucht und Verkehrsfläche dürfen 
nicht dauerhaft als Lagerplätze oder als Arbeitsfläche genutzt werden. 

 
11.4 Unbebaute Grundstücksflächen, die nicht als befestigte Flächen genutzt werden, sind 

zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. 
 
 

13. Bußgeldvorschrift 
 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, 
handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit 
Bußgeld geahndet werden." 
 
 
 
 
Variante 2 - Vorschlag für die gestalterischen Festsetzungen  
(als offene moderne Variante SO 1) 
(die Unterscheidungen von Variante 1 sind farblich gekennzeichnet)  
 
 

1. Anordnung der Gebäude auf den Baugrundstücken 
 

1.1 Innerhalb des festgesetzen sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind die Gebäude mit Bezug auf den Kreisverkehr anzuordnen. Die Haupteingänge 
der Gebäude sind auf der dem Kreisverkehr zugewandten Seite anzuordnen. 
 

1.2 Nebengebäude sind nicht zwischen der straßenseitigen Gebäudeflucht und der 
Verkehrsfläche zulässig. 
 
 

2. Dächer 
 

2.1  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind die Dächer auszubilden als  
- Flachdächer, 
- flach geneigte Dächer bis 15° Dachneigung. 
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2.2 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
muss die Gebäudehöhe von Anbauten mindestens 1,00 m niedriger sein als die der 
zugehörigen Hauptgebäude.  
 

2.3 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes Sport- und Spielanlagen SO 2 
sind nur zulässig: 
- Flachdächer 
- flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis maximal 15 °. 
 
 

3. Fassaden 
 

3.1  Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind die Oberflächen von Fassaden nur zulässig: 
- Glatt- oder Feinputz 
- Sichtmauerwerk  
- Beton 
- Glas/ Metall 
- als Kombination der zuvor aufgeführten Oberflächen 
auszuführen.  
Unzulässig sind auffällige Putzstrukturen wie Rauhputze und manierierte Kellenputze, 
Fassadenoberflächen aus Kunststoff, Keramikverkleidungen, polierte oder 
geschliffene Steinverkleidungen, Verschindelungen. Ebenso sind Fassaden in Holz-
Block-Bauweise unzulässig. Holzverschalungen sind nur zur architektonischen 
Akzentuierung sowie für Anbauten und Nebengebäude zulässig.  
 

3.2 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes touristische Infrastruktur SO 1 
sind die für die farbliche Gestaltung der Außenwandflächen nur zulässig: 
 für Putzflächen 

- in den Farbtönen weiß, hellgelb, hellgrau, beige mit einem Hellbezugswert ≥ 80 
% 
(Hellbezugswert ist die Lichtmenge, die von einer Oberfläche reflektiert wird, 
gemessen in %. 100% = weiß, 0% = schwarz). 
- Im Sockelbereich sind dunklere Farbtöne zulässig. 

 für Sichtmauerwerk 
- Ziegel in ziegelroter bis rotbrauner Farbe. 
- Glasierte Ziegel sind unzulässig. 
- Grobe Strukturen und Schattierungen, die eine unruhige Gesamtoberfläche 
ausstrahlen, sind unzulässig.  

 
3.3 Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes Sport- und Spielanlagen SO2 

sind für die farbliche Gestaltung der Außenwandflächen nur helle Blau-, Grün- sowie 
Erdtöne zulässig, die in ihrer Kombination dem NCS-Farbsystem wie folgt 
entsprechen: 
- 10-20% Schwarzanteil, 
- 5-15% Buntanteil, 
in den Bunttönen (Farbtönen): G20Y bis G30Y, R90B bis B10G, G 60Y bis Y10R. 
Zur Akzentuierung der Fassade sind auf maximal 5% der Außenwandfläche dunklere 
Blau-, Grün- sowie Erdtöne zulässig, die in ihrer Kombination dem NCS-Farbsystem 
wie folgt entsprechen: 
- 60-80% Schwarzanteil, 
- 5-15 % Buntanteil, 
in den Bunttönen (Farbtönen): G20Y bis G40Y, R90B bis B10G, G 60Y bis Y10R. 
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4. Sonstige bauliche Anlagen an Gebäuden 
 
Photovoltaik- und Solaranlagen sind nur an Gebäuden (auf Dächern/ an Fassaden) 
zulässig.  
Aufständerungen sind zulässig. 
Solaranlagen, die nicht an Gebäuden angebracht werden (gebäudeunabhängige 
Solaranlagen), sind unzulässig. 
 
 

5. Einfriedungen 
 

5.1 Einfriedungen innerhalb der festgesetzten Sondergebiete SO 1 entlang der Klützer 
Straße (L 03) sowie zur Straße zum Klärwerk sind unzulässig. 
 

5.2 Über Ziffer 1 (Einfriedungen) hinaus sind Einfriedungen bis zu einer Höhen von 
maximal 1,20m zulässig.  
 

5.3 Die Verwendung von Sichtschutzelementen als Grundstückseinfriedung ist 
unzulässig. 
 
 

6. Werbeanlagen 
 

6.1 An einem Gebäude angebrachte oder in dessen Umgebung aufgestellte 
Werbeanlagen dürfen die charakteristischen architektonischen Merkmale der 
Gebäude, insbesondere horizontale oder vertikale Gliederungsachsen, Dächer und 
Fenster nicht überlagern und nicht verdecken. 

 
6.2 An folgenden Anbringungs- oder Aufstellungsorten sind Werbeanlagen unzulässig: 

- in Grünflächen, 
 - an Einfriedungen. 
 
6.3 An Gebäudefassaden dürfen Werbeanlagen nur im Erdgeschossbereich und im 

Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht werden. Werbeanlagen auf 
Dächern können im begründeten Einzelfall ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
6.4 Die Bemalung von Fassaden zu Werbezwecken ist nur ausnahmsweise zulässig. 
 
6.5 Flachwerbeanlagen als Tafeln oder Leuchtkästen dürfen eine Höhen von max. 1,5 m 

haben. Die Tiefe von Leuchtkästen darf nicht mehr als 0,25 m betragen (gemessen 
senkrecht zur Fassade oder bei nicht parallel zur Fassade angebrachten 
Leuchtkästen die Dicke des Leuchtkastens). 

 
6.6 Die Höhe von Einzelbuchstaben, Schriftzügen, die als zwei- oder dreidimensionale 

Konstruktion direkt auf der Fassade angebracht sind, darf höchstens 1 m betragen. 
Dies gilt auch für die Höhe von Buchstaben und Schriftzügen auf Flachwerbeanlagen. 
Signets und Logos bzw. Initiale (kunstvoll vergrößerte Buchstaben) können im 
begründeten Einzelfall ausnahmsweise größer zugelassen werden. 

 
6.7 Leuchtwerbung ist nur in konstanter Lichtgebung zulässig. Selbstleuchtende 

Werbeanlagen, Hinterleuchtungen oder andere Lichtquellen zur Beleuchtung von 
Werbeanlagen sind so anzuordnen, dass Belästigungen in Aufenthaltsräumen 
ausgeschlossen sind sowie eine Blendung von Passanten und Verkehrsteilnehmern 
vermieden wird. Das technische Zubehör für Lichtwerbung, wie zum Beispiel die 
Kabelführung, ist unsichtbar anzubringen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, muss es 
einen dem Untergrund entsprechenden Farbanstrich erhalten.  
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 Skybeamer, Laserstrahler und ähnliches sind ausgeschlossen. 
 
6.8 Ausleger müssen senkrecht zur Fassade angebracht werden. Die Ansichtsfläche des 

Auslegers ist auf 0,8 m² je Ansichtsfläche begrenzt. Mit Konstruktion darf ein 
Ausleger höchstens 1 m auskragen. Die Tiefe des Auslegers darf senkrecht zur 
Ansichtsfläche gemessen höchstens 0,25 m betragen. 

 
6.9 Glasflächen von Schaufenstern und Türen dürfen nur zu maximal 1/3 jeder einzelnen 

Glasfläche für Produktwerbung oder Werbung für Leistungen verwendet werden. 
Darüber hinaus ist das vollflächige Bekleben und Übermalen von Fenstern und 
Glasflächen in Türen unzulässig. Ausnahmen können zeitlich befristet bis zu vier 
Wochen zugelassen werden. 

 
6.10 Freistehende Werbeanlagen oder dreidimensionale Werbeanlagen in kubischer Form 

(„Pfeiler") oder sphärischer Form („Pylon") sind nur bis zu einer Höhe von 3 m und 
einer Breite/Tiefe (bzw. einem Durchmesser) von 1,20 m zulässig. 

 
6.11 Freistehende dreidimensionale Anschlagsäulen sind nur innerhalb der festgesetzten 

sonstigen Sondergebiete 1 zulässig. Die Größe dieser Werbeanlagen darf eine Höhe 
von 3 m und eine Breite/ Tiefe bzw. einen Durchmesser von 1,20 m nicht 
überschreiten. 

 
6.12 Freistehende Werbeanlagen über die Festsetzungen II./ 9.10 und 9.11 hinaus sind 

innerhalb des Geltungsbereiches unzulässig. 
 
6.13 Nicht amtliche Hinweisschilder sind zulässig, sofern die Anforderungen der Ziffer 6.1 

eingehalten werden. 
 

 
7. Warenautomaten 

 
Das Aufstellen von Warenautomaten ist unzulässig. 
 
 

8. Plätze für Abfallbehälter sowie unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke 
 

8.1 Oberirdische Gas- und Ölbehälter sowie Abfallbehälter sind nicht zwischen der 
straßenseitigen Gebäudeflucht und Verkehrsfläche zulässig.  

 
8.2 Oberirdische Gas- und Ölbehälter sowie Abfallbehälter sind in einer geschlossenen 

Umkleidung unterzubringen, die mit einer Begrünung oder einer Holzverkleidung 
versehen ist. 

 
8.3 Die Bereiche zwischen straßenseitiger Gebäudeflucht und Verkehrsfläche dürfen 

nicht dauerhaft als Lagerplätze oder als Arbeitsfläche genutzt werden. 
 
8.4 Unbebaute Grundstücksflächen, die nicht als befestigte Flächen genutzt werden, sind 

zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. 
 
 

10. Bußgeldvorschrift 
 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, 
handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit 
Bußgeld geahndet werden. 
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III. Grünflächen, Anpflanzungs- und Erhaltungsgebote 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 25 BauGB) 
 
 
1. Grünflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
1.1 Die am nördlichen Plangebietsrand festgesetzte private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Ausgleichsgrün“ ist gemäß Festsetzung III.3.1 zu entwickeln.  
 
1.2 Die im nördlichen Plangebiet festgesetzte private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Schutzgrün“ ist als flächige Gehölzanpflanzung zu entwickeln. 
Für die Anpflanzungen sind ausschließlich Gehölze gemäß Pflanzliste unter Punkt 
III.2.1 zu verwenden.  

 
1.3 Die festgesetzte private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ ist als 

parkartig gestalteter Spielbereich zu entwickeln. Innerhalb der Grünfläche sind das 
Aufstellen von Spielgeräten, Sitz- und Gestaltungselemente sowie das Anlegen von 
Wegen und Sandspielbereichen zulässig. Für die Bepflanzung sind vorzugsweise 
heimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden. Es sind keine giftigen 
Gehölze zu verwenden. Die gestalterische Aufwertung der Flächen durch 
Zierpflanzen und Obstgehölze ist zulässig.  

 
1.4 Die am südlichen Plangebietsrand festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Schutzpflanzung“ ist gemäß Festsetzung III.3.2 zu entwickeln. 
 
 
2. Anpflanzungen und Erhaltungen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Nr. 25b BauGB) 
 
2.1 Pflanzliste 

Bäume: Feldahorn (Acer campestre), 
    Hänge-Birke (Betula pendula) 
    Hainbuche (Carpinus betulus), 
    Stiel-Eiche (Quercus robur), 
    Winterlinde (Tilia cordata). 
 

Obstbäume, alter Sorten; Hochstamm, StU 10-12 cm: 
Apfel (Malus), z.B. „Gravensteiner“,  „Prinzenapfel“,  
Birne (Pyrus), z.B. “Augustbirne“, „Graf Moltke”, 
Kirsche (Prunus), z.B. „Morellenfeuer“, „Kassens Frühe Herzkirsche“. 

 
Sträucher: Feldahorn (Acer campestre) 
  Hainbuche (Carpinus betulus) 
  Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 

Zweigriffliger Weissdorn (Crataegus laevigata), 
Hasel (Corylus avellana),  
Schlehe (Prunus spinosa),  

   Kreuzdorn (Rhamnus catharticus) 
Hunds-Rose (Rosa canina). 
 

2.2 Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
durch Bäume gemäß Pflanzliste unter Punkt III.2.1 zu ersetzen. 
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3. Flächen zum Schutz für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
3.1 Die am nördlichen Plangebietsrand festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist als Gehölzfläche mit 
Saumbereich zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten ist. Für die Bepflanzung sind 
ausschließlich Gehölze gemäß Pflanzliste unter Punkt III.2.1 zu verwenden. Es sind 
Pflanzen in der Qualität Sträucher mit einer Höhe von 125 – 150 cm bzw. Heister mit 
einer Höhe von 175- 200 cm im Verband 1,2 x 1,2 m zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. In den Randbereichen ist die Herstellung von mindestens 5 m breiten 
Saumbereichen zulässig. 

 
3.2 Die am südlichen Plangebietsrand festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist als Hecke zu 
entwickeln. Für die Bepflanzung sind ausschließlich Gehölze gemäß Pflanzliste unter 
Punkt III. 2.1 zu verwenden. Die Gehölze sind in der Qualität Heister, Höhe 175/200 
cm oder verpflanzter Strauch, 2xv, 125-150 cm im Verband 1,2 x 1,2 m zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Alle 15 m ist ein Hochstamm in der Qualität 3xv, mit 16-18 
cm Stammumfang zu pflanzen. Auf der Südseite der Anpflanzfläche ist entlang der 
südlichen Geltungsbereichsgrenze ein 1,5 m breiter Staudensaum herzustellen und 
der freien Sukzession zu überlassen. Zur den südlich angrenzenden Flächen ist ein 
Zaun zu errichten. 
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IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 
 
1. Bodendenkmale, Bau- und Kunstdenkmale 

 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist im Bereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes ein Bodendenkmal bekannt, welches durch die geplanten 
Maßnahmen berührt wird. Das Bodendenkmal wurde gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Die Ausdehnung wurde nach den 
Darstellungen des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in seiner 
Stellungnahme vom 12. November 2012 übernommen. Es handelt sich hier um ein 
Bodendenkmal, dessen Veränderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG M-V 
genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte 
Bergung und Dokumentation dieses Bodendenkmales sichergestellt wird. Alle durch 
diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 
6 Abs. 5 DSchG M-V). Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung 
und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu 
erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden. 
   
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 
 
2. Anzeige der Erdarbeiten bzw. des Baubeginns 
 

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde spätestens zwei 
Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass 
Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege bei den 
Erdarbeiten zugegen sein können und eventuell auftretende Funde gemäß § 11 
DSchG Mecklenburg-Vorpommern unverzüglich bergen und dokumentieren können. 
Dadurch werden Verzögerungen der Baumaßnahmen vermieden (vgl. § 11 Abs.3 
DSchG M-V). 

 
 
3. Munitionsfunde 
 

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in einem für den 
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereich 
Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit 
entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei Tiefbauarbeiten 
kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition gefunden werden, sind aus 
Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung 
sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei oder Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger 
Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverzüglich den 
örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Nach VOB Teil C und DIN 18299 ist der Bauherr verpflichtet, bei den Angaben zur 
Baustelle nach Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der Baustelle sowie 
zu Ergebnissen von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen zu machen. 
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Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind 
gebührenpflichtig zu erhalten beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V.  
 
 

4. Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen/ schädliche Bodenveränderungen 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Erkenntnisse über das Vorliegen von 
Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
vor. Im Plangebiet sind derzeit keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz bekannt.  
Es wird jedoch keine Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder 
schädlichen Bodenveränderungen übernommen.  
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte 
dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast (erkennbar an 
unnatürlichen Verfärbungen bzw. Gerüchen oder Vorkommen von Abfällen, 
Flüssigkeiten u. ä.), unverzüglich dem Landkreis Nordwestmecklenburg als 
zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen o. ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der 
Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige  

 
 
5. Abfall und Kreislaufwirtschaft 

 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen als auch von den fertiggestellten Objekten eine vollständige und 
geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
erfolgen kann. Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Insbesondere wird 
auf das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - 
KrWG) hingewiesen; ebenso auf das Abfallwirtschaftsgesetz für Mecklenburg-
Vorpommern(Abfallwirtschaftsgesetz - AbfWG M-V). 
 
 

6. Externe Kompensationsmaßnahmen 
 

Das naturschutzfachliche Defizit des Bebauungsplanes Nr. 36 in Höhe von 12.684 m² 
KFÄ ist durch externe Kompensationsmaßnahmen zu kompensieren. 
(Konkretisierung im Planverfahren) 

 
 
7. Festpunkte des geodätischen Festpunktnetzes 
 

Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung befinden sich keine Festpunkte der 
amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes M-V. 
 
 

8. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
 Umwelteinwirkungen 

 
 Der Nachweis zur Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte bzw. 

Grenzwerte insbesondere an der Friedrich-Engels-Straße ist im Zuge des 
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Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. Insbesondere sind bei Bedarf 
Beschränkungen zur Nutzung in den Nacht- bzw. Ruhezeiten vorzugeben. 

 
 
9. Artenschutzrechtliche Belange 
 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln (insbesondere Feldlerche) sind 
Eingriffe in die Vegetationsdecke in der Erschließungsphase (Baufeldräumungen) als 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahme im Zeitraum von August bis März 
durchzuführen. Ausnahmen sind nur zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis 
durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Flächen keine Brutvögel 
brüten und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. 
 
 

10. Gewässerschutz 
 

Im Rahmen der Planungsphase bzw. Baumaßnahme evtl. aufgefundene 
Leitungssysteme (Meliorationsanlagen in Form von Dränagerohren oder sonstigen 
Rohrleitungen) sind ordnungsgemäß aufzunehmen, umzuverlegen bzw. anzubinden, 
so dass ihre Funktionsfähigkeit erhalten bzw. wiederhergestellt wird. 
 
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 20 LWaG M-V so zu erfolgen, dass eine 
Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
 
Werden Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren und Erdwärmesonden für 
Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung 
oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 49 
Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde 
anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen 
während der Baumaßnahmen zu. 
 

zu TOP 5

28 von 99 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 „Westlicher Ortseingang“ der Gemeinde 
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Landkreis Nordwestmecklenburg 
Untere Wasserbehörde 

- Belange der Regenentwässerung sind abschließend 
zu klären. 

- Vor Satzungsbeschluss sind die Regelungen zur 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers zu 
schaffen. 

- Das Ingenieurbüro Heimo Wittenburg wurde beteiligt. 
Da im erneuten Entwurf ohnehin eine Stellungnahme 
eingeholt wird, werden die Belange der 
Wasserbehörde beachtet. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Untere Abfallbehörde 

- Es werden keine Hinweise und Bedenken geäußert. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Untere Naturschutzbehörde 
 

- Externe Maßnahmen vorsehen. 
Kompensationsflächenäquivalente werden 
angegeben und die entsprechenden Vorhaben dafür 
aufgelistet. 

- Externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
benannt und geregelt. 

- Unterlagen werden an die UNB zur Beurteilung im 
Zuge des erneuten Entwurfs gereicht. 

- Ausgleichsmaßnahmen werden rechtlich vor 
Satzungsbeschluss abgesichert. 

- Die Anforderungen an die Ausgleichs- und 
Ersatzbilanz werden beachtet. Die Bilanz ist zu 
überarbeiten. 

- Der Ausführungszeitraum für die Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen wird benannt. 

- Das Regenwasserrückhaltebecken ist 
naturschutzfachlich zu genehmigen, da es außerhalb 
des Plangebietes liegt. 

- Dem Artenschutzfachbeitrag wurde zugestimmt. 
- Die Liste der LUNG-Arten ist zu beachten. 
- Die Zusammenfassung zum Artenschutz bleibt aus 

Sicht der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
erhalten. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Untere Immissionsschutzbehörde 

- Beurteilung des Gutachtens wird gefolgt. 
- Bestätigung, dass abschließende Regelung im 

Baugenehmigungsverfahren zu erfolgen hat. 
- Der Wall nördlich der Straße zum Klärwerk ist 

zunächst gemäß B 31 herzustellen. Dies ergibt sich 
aus der derzeitigen Rechtslage. 

 - Rechtsgrundlagen sind zu beachten gemäß 
letztgültiger Rechtsbeurteilung. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
FD Ordnung und Sicherheit/ 
Straßenverkehr 
Untere Straßenverkehrsbehörde 

- Kreisverkehr gemäß Variante 4 oder 
Lichtsignalanlage. 

- Zustimmung wird mit Hinweisen erteilt. 
- Die Vorzugsvariante ist der Kreisverkehr Nr. 4. 

Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer mit 
Mittelinseln sollen beachtet werden; konkrete 
Ausführung in der technischen Planung. 

- Falls kein Kreisverkehr kommt, dann Untersuchung 
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zum Ausbau des Kreuzungspunktes mit 
Lichtsignalanlage. Bezug auf die 
Abwägungsunterlage des technischen Planers 
beibringen. 

- Die Detailplanung ist die Grundlage für 
verkehrsrechtliche Anordnungen. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
FD Bau und 
Gebäudemanagement 
Untere Straßenaufsichtsbehörde 

- SBA zu beteiligen wegen Kreisverkehr. 
- Die Abstimmung mit dem Straßenbauamt und dem 

Landesamt für Straßenwesen ist zu führen. 
- Die Führung des Radweges neben der Straße ist zu 

führen. 
- Die Führung der Bäderbahn „Carolinchen“ erfolgt so, 

dass keine Beeinträchtigungen entstehen. 
- Ausführungsunterlagen sind vorzulegen. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Straßenbaulastträger 

- Keine Einwände. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
FD öffentlicher 
Gesundheitsdienst 

- Das Gutachten liegt vor. 
- Ausführungen zum Gutachten werden gemacht. 
- Der Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen ist zu gewährleisten.  
- Der Schallschutz ist konkret im 

Baugenehmigungsverfahren regeln. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Abfallwirtschaftsbetrieb 

- Sammelplatz vorsehen. 
- Ein Abfallsammelplatz ist abseits der L 03 des 

Kreisverkehrs vorzusehen. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
FD Bauordnung und Planung 
Untere Denkmalschutz 

- Bodendenkmalpflege Belange beachtet. 
- Im Plangebiet sind Bodendenkmale bekannt; keine 

weiteren Belange vorgetragen.  

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Brandschutz 

- Löschwasser sichern. 
- Der Nachweis ausreichenden Löschwassers ist vor 

Satzungsbeschluss zu erbringen. 
- Bei dem Abstand der Gebäude größer als 50 m von 

der Verkehrsfläche; Feuerwehrzufahrten und 
Bewegungsflächen vorsehen. 

- Die Kennzeichnung von Flächen für die Freiwillige 
Feuerwehr ist zu beachten. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Bauleitplanung 

- Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes ist zu 
forcieren. Hierzu werden die Verfahrensschritte 
durchgeführt. 

- Die Übernahme sämtlicher Leitungen im öffentlichen 
Raum ist nicht vorgesehen. 

- Auf zukünftig privaten Flächen werden private 
Grünflächen festgesetzt. 

- Die Grundflächenzahl mit 0,4 im SO1 wird als 
ausreichend bewertet. 

- Die Frage der Mindesthöhen/zwingende Festsetzung 
der Höhen im SO1 ist noch offen. 

- Die Frage der Unbestimmtheit der Trauf- und 
Firsthöhen im SO2 wird durch Knötchenlinie 
geregelt? 
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- Der Ausschluss von Freiflächenaktivitäten im Text 
Teil B erfolgt. 

- Formulierungen werden gemäß 2.1 angepasst? 
- Formulierungen werden gemäß 3.3 und in 

Übereinstimmung mit 2.2 angepasst? 
- Gestalterische Festsetzungen können alternativ über 

städtebaulichen Vertrag geregelt werden. 
- Die Bestimmtheit zu den gestalterischen 

Festsetzungen nach Variante 1 wird hergestellt. 
- Die Bestimmtheit zu den gestalterischen 

Festsetzungen nach Variante 2 wird hergestellt. 
- Festsetzungen zum Schallschutz werden gemäß 

Gutachten getroffen? 
- Regelungen zum Ausgleich erfolgen abschließend. 
- In der Begründung werden die Hinweise der 

Stellungnahme beachtet. 
- Die Regelung zur Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers erfolgt vor Satzungsbeschluss. 
- Hinsichtlich des Schallschutzes vom Parkplatz wird 

darauf verwiesen, dass Voraussetzungen Anträge 
auf Baugenehmigungen sind, um gesunde Wohn- 
und Lebensverhältnisse in der Nachbarschaft zu 
sichern. 

- Die Schutzbedürftigkeit in der Friedrich-Engels-
Straße wird wie für WA-Gebiete beachtet. 

Amt für Raumordnung und 
Landesplanung 

- Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar. 

- Darlegungen zu Unterlagen und Zielen. 
- Die raumordnerische Bewertung wird beachtet. 
- Die Grundzüge bleiben erhalten. 
- Planunterlagen sind dem Amt für Raumordnung und 

Landesplanung zur Verfügung zu stellen. 

Staatliches Amt für Umwelt und 
Natur 

- Landwirte sind rechtzeitig zu unterrichten. 
- Das Plangebiet befindet sich in keinem Verfahren zur 

Neuregelung der Eigentumsverhältnisse. 
- Keine Belange des StALU berührt in Bezug auf 

Naturschutz. 
- Keine wasserwirtschaftlichen Belange des StALU 

berührt. 
- Hinweise auf Altlastenkataster des Landkreises; hier 

wurden durch den Landkreis keine Altlasten benannt. 
- Landes- und Bundesbodenschutzgesetz sind zu 

beachten. 
- In Bezug auf immissionsschutz- und abfallrechtliche 

Belange keine Ergänzungen oder Änderungen 
vorgetragen. 

Bergamt - Keine bergbaulichen Belange berührt. 
- Weder Bergbauberechtigungen noch Anträge auf 

Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen. 
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Straßenbauamt Schwerin - Abwägung zum Kreisverkehr abschließend führen, 
um hier eine Rechtsgrundlage für die Bearbeitung im 
Bebauungsplan zu erwirken. 

- Allgemeine Aussagen zum Planungsziel. 
- Hinweis auf Genehmigungspflicht für Kreisverkehre 

im Zuge von Bundes- und Landesstraßen wird 
beachtet; Abwägungsunterlage entsprechend erstellt. 

- Vorlage einer detaillierten Abwägungsunterlage mit 
Variantenuntersuchungen zur Prüfung der 
Entscheidung; vor Satzungsbeschluss regeln. Für 
letzte Abwägungsunterlage liegt noch keine Prüfung 
vor. 

- Unterlagen wurden bereits erstellt im September, 
November und Dezember 2013. 

- Die Formulierung innerhalb der Unterlagen ist so 
vorzusehen, dass sie den Prüfbericht des SBA 
wiedergeben. 

Straßenbauamt Schwerin 
Prüfbericht über die Prüfung von 
Abwägungsunterlagen vom 
25.11.2013 

- Der Prüfbericht war die Grundlage für die neue 
Abwägungsunterlage vom Dezember 2013. 

- Die Stellungnahme für die Abwägungsunterlage vom 
Dezember liegt noch nicht vor. 

Zweckverband Grevesmühlen - Allgemeine Ausführungen. 
- Stellungnahme des ZVG vom 06.11.2012 weiterhin 

gültig (alte Abwägungsunterlage beifügen). 
- Notwendigkeit des Abschlusses einer 

Erschließungsvereinbarung mit dem ZVG mit dem 
technischen Planer abstimmen. 

- Ggf. Ausweisung von Flächen für 
Regenwasserrückhaltung - hier Auffassung, dass 
keine Flächen für Regenwasserrückhaltebecken im 
Plangebiet vorzusehen sind. 

- Vorlage des Nachweises des Gesamtkonzeptes vor 
Satzungsbeschluss beim ZVG. 

- Hinweis auf mögliche Drainagesysteme und den 
Erhalt deren Funktionstüchtigkeit. 

- Planung mit dem ZVG abstimmen. 
- Auf der Grundlage der Stellungnahme vom 

06.11.2012 sind folgende Belange zu beachten: 
- Zustimmung erst nach Vorlage eines 

Gesamtkonzeptes für die 
Niederschlagswasserableitung 
(Versickerung/Ableitung). 

- Abwasseranlagen sowie Steuerkabel sind 
vorhanden; Überbauung unzulässig; Umverlegung 
vorzusehen bei Bedarf. 

- Für Löschwasserbereitstellung stehen 2 
Unterflurhydranten zur Verfügung; Bedarf ist 
abzustimmen. 

E.ON edis AG - Keine Bedenken. 
- Übergabe von Anlagen- und Leitungsbestand. 
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- Hinweise zu Abständen. 
- Hinweise zur Umverlegung. 
- Erfordernis der Einweisung. 

E.ON Hanse AG - Versorgungsanlagen im Plangeltungsbereich 
vorhanden. 

- Leitungs- und Anlagenbestand mitgeteilt. 
- Allgemeine Hinweise zur Bauausführung. 
- Keine Forderungen und Hinweise. 
- Anforderungen der Stellungnahme vom 06.10.2012 

zu beachten. Alte Stellungnahme beifügen. 

50 Hertz Transmission GmbH - Keine Anlagen vorhanden. 

Bundeswehr - Belange berührt. 
- Plangebiet liegt innerhalb des Interessengebietes der 

Verteidigungsanlage Elmenhorst. Keine Bedenken. 

Landesamt für innere Verwaltung - Keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze M-V vorhanden. 

- Landkreis wurde beteiligt; keine Stellungnahme 
abgegeben. 

GDMcom / VNG - Vollmacht für Versorger. 
- Keine Anlagen und Planungen berührt, keine 

Bedenken. 
- Bei Veränderungen des Plangeltungsbereiches neue 

Stellungnahme erforderlich. 
- Da Kompensationsflächenäquivalente gewählt 

werden, die auf konkreter Ausgleichsfläche, die 
geregelt ist, vorliegen, ist eine erneute 
Stellungnahme der GDMcom nicht notwendig zu 
diesem Sachverhalt. 

- Die Gültigkeitsdauer der Stellungnahme ist nur für 
den Zeitraum bis Satzungsbeschluss wichtig; danach 
erlangt sie Allgemeingültigkeit. 

- Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
Erfordernis aus Sicht der Gemeinde beteiligt. 

- Für Anfragen wird der Kontakt mit der GDMcom bei 
Bedarf gesucht. 

Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege 

- Belange mit vorliegender Planung berücksichtigt. 
- Keine Anregungen. 

Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung 

- Belange nicht berührt. 
- Keine Bedenken. 

Forstamt Grevesmühlen - Einvernehmen erteilt. 
- Keine Belange berührt. 
- Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes M-V nicht 

betroffen (Waldabstand größer 30 m). 

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz 

- Keine Bedenken der landesrelevanten 
Gefahrenabwehr. 

- Landkreis wurde beteiligt, hat sich zum Brandschutz 
jedoch nicht zum Katastrophenschutz geäußert. 

- Hinweis auf jederzeit mögliche Munitionsfunde und 

zu TOP 5

33 von 99 in Zusammenstellung



Satzung über den Bebauungsplan Nr. 36 „Westlicher Ortseingang“ der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen 
 
Hier:  Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Entwurf 

 

Stellungnehmende Behörde 
und Stelle  

Inhalt  

 

6 
 

Kampfmittelauskunft als gesondertes Ersuchen; 
hiervon wird Abstand genommen. 

- Rechtshinweise. 

Wasser- und Bodenverband - Entwässerung in östliche Richtung, alternativ auch in 
westliche Richtung betrachten; hierzu Grundaussage 
nur in östliche Richtung aus Sicht der Gemeinde. 

- Zustimmung; keine Anlagen berührt. 
- Zur geplanten Niederschlagswasserableitung in 

östliche Richtung wird Alternative in westliche 
Richtung empfohlen. 

- Alternative im Westen Gewässerneubau an der 
nördlichen Grenze der Ortslage Wichmannsdorf in 
Richtung Klützer Bach. 

- Empfehlung der Gemeinde in östliche Richtung 
beachten.  

Betrieb für Bau und 
Liegenschaften 

- Weder Bedenken noch Anregungen. 
- Träger öffentlicher Belange wurden aus Sicht der 

Gemeinde ausreichend beteiligt. 

Polizeiinspektion Wismar - Kreisverkehr Hinweise abstimmen und beachten. 
- Durchfahrt aufgrund der Verschiebung des 

Kreisverkehrs in östliche Richtung nicht mehr 
gegeben. 

- Detaillierte Abstimmung zum Kreisverkehr mit dem 
Straßenbauamt und dem Landesamt für 
Straßenwesen. 

Nachbargemeinden: 
 

 

Klütz 
 

- Die Nachbargemeinde hat keine Bedenken 
vorgetragen. 

- Die Stellungnahme vom 19.11.2012 ist den 
Verfahrensunterlagen beizufügen. 

Kalkhorst 
 

- Die Nachbargemeinde hat keine Bedenken 
vorgetragen. 

- Die Stellungnahme zum Vorentwurf bleibt bestehen; 
mit der kritischen Anmerkung der Inanspruchnahme 
von Ackerland. 

- Die Stellungnahme vom 11.12.2012 wird den 
Verfahrensunterlagen beigefügt. 

Bürger:  

Johann Radetzky - Belange des Schallschutzes sind zu klären. 
Schallschutzmaßnahme zur Ortslage Wichmannsdorf 
hin. 

Reiner Sommer 
Andrea und Dr. Uwe Holzmüller 

- Grundsatzfragen. Teilweise bereits in der Abwägung 
behandelt (Holzmüller 23. Mai 2013). 

Angela und Georg Grote - Schallschutz und Regenwasserproblematik klären. 

Boltenhagener Appartment & 
Immobilien Service GmbH 

- Betriebswohnungen wurden bereits aus Sicht der GV 
für die Entwurfsphase nicht mehr betrachtet. Sollen 
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auch zukünftig nicht mehr realisiert werden. 

Ostsee-Service-Boltenhagen 
GmbH 

- Wohnruhe bzw. Wohnsituation in Wichmannsdorf 
beachten. 

 
 
Aufgestellt: 
 
gez. Dipl.-Ing. R. Mahnel 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Informationen zum Beteiligungsverfahren werden zur Kenntnis genommen. Die 

eingegangenen Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend behandelt. Siehe 

nachfolgende Behandlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

A 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf erhebliche entgegenstehende Belange 

hingewiesen wird. Die Belange sind vor Satzungsbeschluss entsprechend zu klären. Die 

Gemeinde hat hierfür einen Ingenieur in die Bearbeitungen einbezogen. Das 

Ingenieurbüro Heimo Wittenburg hat mitgeteilt, dass eine Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers in östliche Richtung möglich ist. Flächeninanspruchnahmen werden 

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 36 nicht vorgesehen. Die 

Gemeinde geht somit davon aus, dass Belange geregelt werden können. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde schafft mit dem Bebauungsplan die Voraussetzungen für die 

Neubebauung. Die Gemeinde hat für die entwässerungstechnische Bearbeitung das 

Ingenieurbüro Heimo Wittenburg gebunden. Nach Aussage des Büros ist eine Ableitung 

des anfallenden Oberflächenwassers in östliche Richtung möglich. Da ohnehin eine 

erneute Beteiligung der Behörden und Stellen notwendig wird, wird eine erneute 

Stellungnahme eingeholt, die in der Abwägung der Gemeinde entsprechend zu beachten  

ist. 

 

B 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Bedenken oder Hinweise nicht bestehen. 

 

 

 

C 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange vorgetragen werden, die in der Eingriffs-

/Ausgleichsregelung zu beachten sind. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Zu 2. 

Die Kompensationsflächenäquivalente für die vorbereiteten  Eingriffe sind nachzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Unterlagen für die externen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind der unteren 

Naturschutzbehörde nachzureichen. 

 

 

Zu 4. 

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind vor Satzungsbeschluss entsprechend 

abzusichern. 

 

 

Zu 5. 

Die Anforderungen an die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind zu beachten. 

 

 

Zu 6. 

Die Anforderungen an die Ausgleichs- und Ersatzbilanz sind entsprechend zu beachten. 

 

 

Zu 7. 

Festsetzungen zur Umsetzung der Maßnahmen werden entsprechend berücksichtigt und 

beachtet. 

 

Zu 8. 

Die Hinweise zum Genehmigungsverfahren für das Regenwasserrückhaltebecken werden 

entsprechend beachtet. Innerhalb des Geltungsbereiches ist kein 

Regenwasserrückhaltungsbecken vorgesehen. Für außerhalb gelegene 

Regenwasserrückhaltebecken ist die Naturschutzbehörde die zuständige Behörde. 

 

Zu 9. 

Die Zustimmung zum Artenschutz wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 10. 

Für zukünftige Verfahren wird die vorgegebene Liste des LUNG in der aktualisierten 

Form beachtet. 

 

Zu 11. 

Aus Sicht der Gemeinde besteht die Absicht, in der Zusammenfassung die Belange 

nochmals darzustellen. Deshalb wird eine Wiederholung in diesem Falle als gerechtfertigt 

angesehen. Die Zusammenfassung der Belange des Artenschutzes bleibt erhalten. 

 

D 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehen Belange bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen des Gutachtens werden beurteilt. Den Ausführungen innerhalb des 

Gutachtens wird gefolgt. In Bezug auf die Festsetzung für das Gebiet SO2 wird den 

Anregungen gefolgt. Eine redaktionelle Überarbeitung der Festsetzungen erfolgt bei 

gleichzeitiger inhaltlicher Ergänzung, dass Freiflächenaktivitäten unzulässig sind.  

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Zu 3. 

Den Ausführungen dahingehend, dass in der nachfolgenden Bauleitplanung die 

Überprüfungen vorzunehmen sind, wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen und für die derzeitige rechtliche Situation beachtet, dass 

die Anforderungen des Bebauungsplanes Nr. 31 derzeit Rechtskraft besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

E 

 

Zu 1. 

Die rechtlichen Vorschriften und Rechtsgrundlagen werden beachtet. Ohnehin sind die 

jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Zu 0. 

Die Zustimmung mit Hinweisen wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 1. 

Die Vorzugsvariante Nr. 4 wird beachtet. Entsprechende Änderungen ergeben sich 

geringfügig durch Überarbeitung des technischen Planers. Mittelinseln werden 

entsprechend für Fußgänger und Radfahrer als Querungsstellen beachtet. 

 

 

Zu 2. 

Falls kein Kreisverkehr hergestellt werden kann, sind Untersuchungen zum Ausbau des 

Kreuzungspunktes mit Lichtsignalanlage vorzunehmen. 

 

Zu 3. 

Die Detailpläne sind im Zuge der technischen Planung für verkehrsrechtliche 

Anordnungen vorzulegen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

G 

Zu 1. 

Die Abstimmungen mit dem Straßenbauamt bezüglich der Zulässigkeit des Kreisverkehrs 

werden geführt. 

 

Zu 2. 

Die Anbindung der Radfahrer vom Schutzstreifen der Planstraße auf den gemeinsamen 

Geh- und Radweg an der Landesstraße wird geregelt. Hierzu erfolgen Abstimmungen im 

Zuge der technischen Planung.  

 

Zu 3. 

Konfliktpunkte mit dem „Carolinchen“ sind zu vermeiden. Deshalb werden keine 

zusätzlichen Ein- und Ausfahrten zum Kreisverkehr für das „Carolinchen“ beachtet. Es 

sind andere Möglichkeiten zur Führung des Verkehrs für das „Carolinchen“ oder eine 

andere Bäderbahn zu berücksichtigen. 

 

Zu 4. 

Die Ausführungsunterlagen sind entsprechend vorzulegen. 

 

H 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

I 

Zu 1. 

Es wird dargelegt, dass ein Gutachten erstellt wurde. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Ausführungen zum Gutachten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zu 3. 

Der Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist zu gewährleisten. 

 

 

J 

Zu 1. 

Der Anregung ist entsprechend zu folgen. Ein Abfallsammelplatz ist abseits der L 03 und 

des Kreisverkehrs vorzusehen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

K 

Zu 1. 

Es wird mitgeteilt, dass Bodendenkmale bekannt und betroffen sind. Gleichermaßen wird 

mitgeteilt, dass die Belange der Denkmalpflege hinreichend berücksichtigt sind. 

 

L 

 

Zu 1. 

Die Anforderungen für die Bereitstellung von Löschwasser sind vor Satzungsbeschluss zu 

erfüllen. Der Nachweis hat vor Satzungsbeschluss zu erfolgen. 

 

 

 

Zu 2. 

Bei einem Abstand der Gebäude von mehr als 50 m von der Verkehrsfläche sind 

Feuerwehrzufahrten und Bewegungsflächen zu beachten. 

 

 

 

Zu 3. 

Flächen der Feuerwehr sind entsprechend zu kennzeichnen.  

 

 

 

 

M 

Zu 1. 

Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde führt das Verfahren zur Aufstellung der 10. Änderung des 

Flächennutzungsplanes fort. Das Beteiligungsverfahren der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange wird durchgeführt. Die Stellungnahmen werden entsprechend 

eingeholt. 

 

Zu 3. 

Die Leitungen werden nicht vollständig übernommen. 

 

Zu 4. 

Die öffentlichen Grünflächen werden nur auf dafür verfügbaren Flächen festgesetzt. Auf 

privaten Flächen werden private Grünflächen festgesetzt. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

Zu 5. 

Unter Berücksichtigung der Zielsetzungen des Bebauungsplanes und der Absicht, 

Stellplätze oder Parkplätze außerhalb der Baugebiete zu errichten, wird davon 

ausgegangen, dass die Festsetzung der GRZ als ausreichend anzusehen ist. 

 

Zu 6. 

Die zwingende Festsetzung der Traufhöhen bei Flachdächern im SO1-Gebiet als 

Mindesthöhe wird überprüft. Zusätzlich zur maximalen Traufhöhe wäre hierfür die 

Festsetzung der minimalen Traufhöhe geeignet. 

 

Zu 7. 

Die Höhenfestsetzung im SO2-Gebiet wird dahingehend überprüft, dass eine Abgrenzung 

mit der „Knötchenlinie“ erfolgt. 

 

Zu 8. 

Der Ausschluss von Freiflächenaktivitäten erfolgt im Text Teil B. 

 

Zu 9. 

Die textliche Festsetzung unter Punkt 2.1 wird gestrichen. Das Konzept zur Befahrung mit 

der Bäderbahn ist ohnehin anders auszuführen. Die Gemeinde verzichtet auf die Regelung 

durch diese Festsetzung. Die übrigen Regelungen zur Überschreitung der 

Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 4 BauNVO bleiben davon unberührt. Deshalb wird die 

textliche Festsetzung auch entsprechend ergänzend formuliert, so dass Missverständnisse 

vermieden werden können. 

 

Zu 10. 

Unter Berücksichtigung der Abwägung der vorangegangen lfd. Nr. 9. wird diese 

Festsetzung gestrichen. Die Festsetzung wird ersatzlos gestrichen. 

 

Zu 11. 

Die Entscheidung, die Festsetzungen über den städtebaulichen Vertrag zu treffen, wird im 

weiteren Verfahren überprüft. Vorgaben sind die derzeit enthaltenen Vorschläge für 

textliche Festsetzungen.  

 

Zu 12. 

Die Bestimmtheit von einzelnen Festsetzungen wurde überprüft und angepasst. Die 

Vorschläge hierzu sind im Text Teil B unter den örtlichen Bauvorschriften II. enthalten. 

Damit sind die Belange beachtet. 

 

Zu 13. 

Die Bestimmtheit von einzelnen Festsetzungen wurde überprüft und angepasst. Die 

Vorschläge hierzu sind im Text Teil B unter den örtlichen Bauvorschriften II. enthalten. 

Damit sind die Belange beachtet. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

? Zu berücksichtigen oder 

teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

? Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Zu 14. 

Die Festsetzungen zum Lärmschutzwall werden gemäß Gutachten beachtet. Durch die 

Festsetzung des Bebauungsplanes sind 3 m vorgegeben. Die 3 m Höhe entsprechen den 

Anforderungen an den Wall aus städtebaulicher Sicht. Die Festsetzungen werden um die 

Passage „Die Herstellung von Aufschüttungen ist zulässig“ reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 15. 

Die Anforderungen an Ausgleich und Ersatz sind entsprechend zu berücksichtigen. Die 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden sowohl inhaltlich als auch vom Umfang und 

von der Grundstücksabsicherung durch die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

abgesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 16.1. 

Die Übereinstimmung wird hergestellt. Die Hinweise sind entsprechend zu beachten. 

 

Zu 16.2. 

Die Niederschlagswasserableitung ist vor Satzungsbeschluss zu klären; ein 

Regenwasserrückhaltebecken ist nach Aussage des technischen Planers nicht notwendig. 

 

Zu 16.3. 

Um den Schallschutz zu sichern, ist aufzugeben, dass Anträge für Baugenehmigungen für 

die Parkplätze einzureichen sind. 

 

Zu 16.4. 

Die Anforderungen an die Schutzbedürftigkeit werden gemäß Vorgabe der Gemeinde 

beachtet. Es wird die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen vorgesehen. 

Ursprünglich war unter Berücksichtigung vorangegangener Planungen vom WR 

ausgegangen worden. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Landkreises und der 

Überprüfung der örtlichen Situation wird der Hinweis beachtet und die Flächen werden 

als WA berücksichtigt. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

? Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird  zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Darlegung der Unterlagen und der Planungsziele wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Die Informationen zur raumordnerischen Bewertung sind in der Begründung zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Grundzüge der Planung ändern sich nicht. Insofern wird davon ausgegangen, dass 

auch weiterhin Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 

besteht. 

 

Zu 5. 

Nach Abschluss des Verfahrens werden Planunterlagen an das Amt für Raumordnung und 

Landesplanung gereicht. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt. 

Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

Zu 1. 

Die rechtzeitige Unterrichtung der Landwirte hat zu erfolgen und eine entsprechende 

Begründung ist bereits im Zuge der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt. 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Das Plangebiet ist in keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse 

enthalten. Insofern sind keine Belange zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

3. 

Zu 3.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine naturschutzfachlichen Belange des StALU 

berührt sind. 

 

Zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Belange des StALU 

berührt sind. 

 

 

 

Zu 3.3. 

Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt. 

Anregungen und Bedenken wurden in der Stellungnahme nicht vorgetragen. 

 

 

Zu 3.4. 

Anforderungen an den Bodenschutz, gemäß Bundesbodenschutzgesetz und gemäß 

Landesbodenschutzgesetz sind beachtet. 

 

 

 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen 

Ergänzungen durch die Änderungen in Zuständigkeit des StALU berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange gemäß 

Bundesberggesetz berührt sind. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Bergbauberechtigungen noch Anträge auf 

Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen und keine Anregungen oder Einwände 

vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Allgemeine Aussage zum Planungsziel wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Hinweise auf die Genehmigungspflicht für Kreisverkehre im Zuge von Bundes- und 

Landesstraßen ist der Gemeinde bekannt. Eine entsprechende Abwägungsunterlage wurde 

bereits zur Verfügung gestellt. 

 

Zu 3. 

Die Abwägungsunterlage wurde bereits mit einer Stellungnahme versehen. Zusätzlich 

fanden weitergehende Abstimmungen statt. Die Stellungnahme vom 25.11.2013 liegt im 

Zusammenhang mit der Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 36 vor. Eine zusätzliche 

Abwägungsunterlage wurde im Zuge der Vorbereitung der Abstimmungen mit dem 

Straßenbauamt und dem Landesamt für Straßenwesen durch den zuständigen Planer Büro 

Höger & Partner überreicht. Die Stellungnahme hierzu liegt noch nicht vor. Die 

Begründung ist zu ergänzen. 

 

Zu 4. 

Die Prüfung zu einer überarbeiteten Abwägungsunterlage, Stand 05.11.2013, liegt unter 

II.6a vom Straßenbauamt vor. Im Ergebnis der Abstimmungen zur Abwägungsunterlage 

und zum Prüfbericht wurde eine erneute Abwägungsunterlage erstellt und dem 

Straßenbauamt zur Verfügung gestellt. Die Abwägungsunterlage vom Dezember 2013 

liegt zur Prüfung beim Straßenbauamt vor. Die Abstimmung ist bis zum Ende des 

Verfahrens entsprechend zu führen. Die Begründung ist zu ergänzen. 

 

Zu 5. 

Die Ausführungen werden so getroffen, wie sie dem Sachverhalt entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

zu TOP 5

53 von 99 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2014-________- Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen „Westlicher Ortseingang“  

 19 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um einen Prüfbericht, der als Grundlage für die Bearbeitung der 

Abwägungsunterlage galt. Die Abwägungsunterlage vom Dezember 2013 wurde dem 

Straßenbauamt zur Verfügung gestellt. Der Prüfbericht für die Abwägungsunterlage vom 

Dezember 2013 liegt noch nicht vor. Vor Abschluss des Verfahrens ist hier die 

abschließende Regelung notwendig. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Allgemeine Ausführungen zu Planinhalt und Änderungen gegenüber dem Vorentwurf 

werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahme des ZVG vom 06.11.2012 ist weiterhin gültig. (Die Abwägung zur 

Stellungnahme ist den Unterlagen beizufügen).  

 

Zu 3. 

Die Notwendigkeit des Abschlusses einer Erschließungsvereinbarung mit dem ZVG wird 

beachtet. Die technische Planung wird mit dem ZVG abgestimmt. 

 

Zu 4. 

In der Planzeichnung werden keine Flächen zur Regenwasserrückhaltung als 

Regenwasserrückhaltebecken festgesetzt. Nach Aussage des beauftragten Ingenieurbüros 

Heimo Wittenburg ist dies nicht notwendig. Die Gemeinde behält sich vor weiter östlich 

des Plangebietes bei Bedarf Flächen für Regenwasserrückhaltung vorzusehen. 

 

Zu 5. 

Der Nachweis zur Sicherung der Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers innerhalb 

eines Gesamtkonzeptes ist vor Satzungsbeschluss beim ZVG vorzulegen.  

 

Zu 6. 

Die Hinweise auf Auswirkungen auf mögliche Drainagesysteme und Erhalt deren 

Funktionstüchtigkeit ist zu beachten. 

 

Zu 7. 

Die Planungen sind mit dem ZVG abzustimmen. 

 

Zu 8. 

Die Abwägung zur Stellungnahme vom 06.11.2012 ist den Unterlagen beizufügen. Darin 

ist enthalten, dass die Zustimmung erst nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes für die 

Niederschlagswasserableitung (Versickerung/Ableitung) gegeben wird. Abwasseranlagen 

(AZ DN 250, PE DN 150) sowie Steuerkabel des ZVG sind im überplanten Bereich 

vorhanden; eine Überbauung ist unzulässig; Umverlegungen sind abzustimmen. 

Hinsichtlich Löschwasser sind zwei Unterflurhydranten mit 48 m³/h vorhanden; 

weitergehende Anforderungen sind abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Anlage: Stellungnahme vom 06.11.2012 zum Vorentwurf 

lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

II.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Allgemeine Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Das Plankonzept wird wiedergegeben. 

 

Zu 3. 

Das Niederschlagswasser-Konzept zur Regenwasserableitung ist 

entsprechend zu erstellen und mit dem Zweckverband abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

zu TOP 5

57 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Eine Erschließungsvereinbarung zur Regelung der Anforderungen der Ver- und 

Entsorgung wird abgeschlossen. Die vorhandenen Leitungen und Anlagen sind zu 

beachten. Dazu gehören die Abwasseranlagen und der Bestand der Leitungen in den 

Bereichen der Bau- und Verkehrsanlagen.   

 

Zu 5. 

Die Löschwasserabsicherung hat zu erfolgen. 

 

Zu 6. 

Die Abstimmung mit dem ZVG erfolgt. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

58 von 99 in Zusammenstellung
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zu TOP 5

59 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird ein Hinweis zur Übergabe von Anlagen und Leitungsbestand gegeben. Es handelt 

sich um eine informative Darlegung. Eine konkrete Einweisung ist nicht damit verbunden. 

Auf das Vorhandensein von Leitungen wird hingewiesen. Die konkrete Darstellung im 

öffentlichen Raum ist nicht notwendig. 

 

Zu 3. 

Die Anforderungen an Abstände sind zu beachten. 

 

 

 

Zu 4. 

Für Umverlegungen sind konkrete Abstimmungen zu führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

zu TOP 5

60 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Der Hinweis auf die Durchführung von Einweisungen ist zu beachten. 

 

Zu 6. 

Die Erörterungsmöglichkeit wird gern beansprucht. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

61 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Versorgungsanlagen im Plangeltungsbereich 

vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

62 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Die Hinweise zum Leitungs- und Anlagenbestand werden zur Kenntnis genommen und 

beachtet. 

 

Zu 3. 

Allgemeine Hinweise zur Bauausführung werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Forderungen und Hinweise bestehen. 

 

Zu 5. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Anforderungen der Stellungnahme vom 

08.10.2012 weiter gelten. Die Abwägung zur Stellungnahme ist den Unterlagen 

beizufügen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

63 von 99 in Zusammenstellung
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Anlage: Stellungnahme vom 08.10.2012 zum Vorentwurf 

lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

II.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Information zu Leitungen wird zur Kenntnis genommen. Diese sind 

zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

zu TOP 5

64 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen zu Leitungen und Anlagen werden zur Kenntnis 

genommen und im erforderlichen Umfang betrachtet und beachtet. 

 

 

 

Zu 3. 

Die Anmerkungen für Leitungen und Anlagen sowie für 

Baumaßnahmen werden entsprechend beachtet. Sofern sich 

Anforderungen an die Planung ergeben, werden diese entsprechend 

umgesetzt. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

zu TOP 5

65 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 4. 

Ausführungen zur Leitungsanfrage werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

66 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 5. 

Das Merkblatt ist entsprechend zu beachten. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

67 von 99 in Zusammenstellung
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zu TOP 5

68 von 99 in Zusammenstellung
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zu TOP 5

69 von 99 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2014-________- Bebauungsplan Nr. 36 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen „Westlicher Ortseingang“  

 35 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind. Anforderungen 

sind somit nicht zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange berührt werden. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet innerhalb des Interessengebietes der 

Verteidigungsanlage Elmenhorst liegt. Anforderungen ergeben sich dadurch nicht. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

71 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 

Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorhanden sind. 

 

Zu 2. 

Der Landkreis wurde beteiligt; der Landkreis hat keine Stellungnahme abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

72 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Vollmacht der GDMcom für die Versorger wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen und Planungen berührt sind und 

keine Einwände bestehen. 

 

Zu 3. 

Bei Änderungen des Plangeltungsbereiches wird eine erneute Stellungnahme abgefordert. 

Derzeit ist dies nicht vorgesehen. 

 

Zu 4. 

Da die Kompensationsmaßnahmen bereits ausgeführt sind und lediglich 

Kompensationsflächenäquivalente angerechnet werden, ist davon auszugehen, dass keine 

Belange der GDMcom berührt sind. 

 

Zu 5. 

Nach Abschluss des Verfahrens und Einarbeitung in den Plan erlangt die Stellungnahme 

Allgemeingültigkeit. 

 

Zu 6. 

Die Gemeinde hat diejenigen Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt, die für 

sie wichtig und zu beachten sind. 

 

Zu 7. 

Anfragen sind derzeit nicht vorgesehen. Ansonsten wird der Hinweis zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

73 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange berücksichtigt sind. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

74 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange und Planungen nicht berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

75 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einvernehmen erteilt wird. 

 

 

Zu 2. 

Waldbelange sind nicht berührt, Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes M-V ist nicht 

betroffen, weil der Waldabstand größer als 30 m ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

76 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr 

keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

Zu 2. 

Der Landkreis als zuständige Kommunalbehörde wurde beteiligt. Der Landkreis hat 

jedoch keine Anregungen in Bezug auf den Katastrophenschutz vorgetragen. Hinsichtlich 

des Löschwasserbedarfs sind die erforderlichen Nachweise zu führen. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf jederzeit mögliche Munitionsfunde zur Kenntnis. 

Auf eine Kampfmittelauskunft wird verzichtet. Die Gemeinde geht davon aus, dass 

Belange nicht betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

77 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 4. 

Die Rechtshinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

78 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zustimmung mit dem Hinweis, dass keine Anlagen vorhanden sind, wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Aussage zur Ableitung des Niederschlagswassers in östliche Richtung wird zur 

Kenntnis genommen.  

 

Zu 3. 

Die Alternative wird aus Sicht der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, in westliche 

Richtung, nicht als zielführend erachtet. Der von der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

beauftragte Ingenieur, Ingenieurbüro Heimo Wittenburg, hat mitgeteilt, dass eine 

Ableitung in östliche Richtung möglich ist. Innerhalb des Plangebietes werden dafür keine 

Flächen für Regenwasserrückhaltung festgesetzt. Die Begründung ist entsprechend zu 

ergänzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

zu TOP 5

79 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  

zu TOP 5

80 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Stellungnahmen 

vorgetragen werden. 

 

Zu 2. 

Die Aus Sicht der Gemeinde erforderlichen Träger öffentlicher Belange und Behörden 

wurden beteiligt. Weitergehende Beteiligungen werden aus Sicht der Gemeinde 

Ostseebad Boltenhagen nicht durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5

81 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Durch östliche Verschiebung des Kreisverkehrs können die Bedenken ausgeräumt 

werden.  

 

Zu 2. 

Die detaillierte Abstimmung zum Kreisverkehr und dessen Ausformung wird mit dem 

Straßenbauamt und dem Landesamt für Straßenwesen geführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es werden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 

 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahme vom 19.11.2012 wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5
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Anlage: Stellungnahme vom 19.11.2012 zum Vorentwurf 

lfd. 

Nr. 

Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

III.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anregungen und Bedenken werden nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Kalkhorst weiterhin die 

Stellungnahme vom 11. Dezember 2012 aufrecht erhält. 

 

Zu 2. 

In der Stellungnahme vom 11.12.2012 wird die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen kritisch bemerkt. Die Stellungnahme wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu IV.1. 

In der Stellungnahme werden Anregungen  

- in Bezug auf Auswirkungen vor Lärm und Lärmschutzmaßnahmen,  

- zur Lage des Kreisverkehrs, 

- zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und 

- zu dem zusätzlich zunehmenden Verkehr vorgetragen. 

Die geometrischen Belange wurden beachtet, der Kreisverkehr wird in östliche Richtung 

verschoben, so dass weitere Flächen für Lärmschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen. 

Nach Erstellung der schalltechnischen Untersuchung können die Erkenntnisse 

eingearbeitet werden und die Abwägungsunterlage ergänzt werden. Die Annahmen im 

Gutachten werden bestätigt. Eine weitergehende Reduzierung der Geschwindigkeiten auf 

der Landesstraße auf 30 km/h auch abschnittsweise wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

! Ergänzung nach Vorlage der 

schalltechnischen Untersuchung. 

zu TOP 5

87 von 99 in Zusammenstellung
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  

zu TOP 5
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu IV.2. 

Es werden Anregungen in Bezug auf die gesicherte Erschließung, die Verwendung von 

Gutachten und die Variantenprüfung des Straßenbauamtes vorgetragen. Darüber hinaus 

wird über das Verhältnis zum Flächennutzungsplan vorgetragen. Die Voraussetzungen für 

die gesicherte Erschließung werden durch das Planverfahren erbracht. Die Ableitung des 

anfallenden Oberflächenwassers ist in östliche Richtung vorgesehen. Das Ingenieurbüro 

Heimo Wittenburg wird unter Berücksichtigung bisheriger Abstimmungen die Planung 

vorbereiten und rechtssichere Grundlagen für die Umsetzung schaffen. Flächen für 

Regenwasserrückhaltebecken im Plangebiet sind nicht vorgesehen und nach Aussage des 

Ingenieurbüros nicht beabsichtigt. Die Variantenprüfung für den Kreisverkehr wurde dem 

SBA zur Verfügung gestellt und ist Gegenstand der Abwägungsunterlagen. Das 

Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes wird mit der 

Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung bereits durchgeführt. Somit 

besteht Übereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung. 
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Zu IV.3. 

Es wird der Bezug auf frühere Stellungnahmen im Planverfahren vorgetragen. Die 

Gemeinde hält ihre Abwägungsempfehlungen aus den früheren Planverfahrensschritten 

aufrecht. Der Lärmschutz ist gemäß Gutachten zu sichern und kann gesichert werden. 

Zusätzlich wird der Anspruch auf Lärmschutz noch geprüft nach der Entscheidung über 

die Festsetzung als WA- oder WR-Gebiet an der Friedrich-Engels-Straße. 

Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wird ingenieurtechnisch untersucht 

und ist in östliche Richtung vorgesehen und kann gesichert werden. 

Die Höhen der Gebäude innerhalb des Plangebietes entsprechen sowohl städtebaulichen 

Gesichtspunkten insbesondere an der Landesstraße als auch städtebaulichen und 

funktionstechnischen Gesichtspunkten im Gebiet SO2. Dabei wird jedoch auch 

berücksichtigt, dass der Übergang in die offene Landschaft nach Süden durch niedrigere 

Gebäude gesichert wird. In Bezug auf den Shuttle wird unter Berücksichtigung des 

Verkehrs des letzten Sommers die Absicht weiterhin aufrecht erhalten. Es hat sich 

gezeigt, dass positive Effekte erzielt werden können. Die Anordnung des Shuttle-

Verkehrs wird entsprechend angepasst. Die Nutzungen am Ortseingang werden als 

vorteilhaft für die zukünftige Entwicklung auch durch die Kurverwaltung eingeschätzt. 

Die Gemeinde kann somit die Anforderungen ihres Bäderkonzeptes umsetzen. 
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Zu IV.4. 

Der Shuttle-Verkehr wird als gut befunden. In Bezug auf Lärm werden ergänzende 

Festsetzungen nach dem Schallschutz-Gutachten eingearbeitet. Die Flächen zwischen 

dem verschobenen Kreisverkehr und der Ortslage verbleiben. Die 

Niederschlagswasserableitung ist in östliche Richtung vorgesehen und wird abgesichert. 
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Zu IV.5. 

Der Wunsch, Mitarbeiterwohnungen innerhalb des Gebietes zu realisieren wird nicht 

umgesetzt. Die Gemeinde hat am Ortseingang einen Punkt für Versorgung und 

Infrastruktur vorgesehen. Mitarbeiterwohnungen sollen in der Ortslage genutzt und 

geschaffen werden. Von der ursprünglichen Absicht, die noch im Vorentwurf dargestellt 

war, auch Mitarbeiterwohnungen zuzulassen, nahm die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

bereits mit dem Entwurfsbeschluss Abstand. Diese Entscheidung hat die Gemeinde 

nochmals überprüft und hält sie aufrecht. 
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Zu IV.6 

Die Lärmschutzvorkehrungen in Bezug auf Wichmannsdorf werden nach Verschiebung 

des Kreisverkehrs überprüft. Entsprechende Festsetzungen gemäß Gutachten werden nach 

Vorlage des Gutachtens eingearbeitet. Somit werden die Belange beachtet. 
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